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III. Buch.
Rechtsmittel.

Einleitende i

1) Entscheidungen und Beschlüsse des Richters 
sind im Zweifel endgiltig und können weder von 
ihm selbst widerrufen, noch von einem anderen 
Richter aufgehoben werden. Ausnahmen treten i 
ein: 1) soweit das Gesetz verfügt, daß Aussprüche 
des Richters für ihn nicht bindend seien, daß sie 
beliebig geändert werden könnten, und 2) soweit 
das Gesetz besondere Rechtswege eröffnet, um 
Richtersprüche, welche an sich bindend und der 
Rechtskraft fähig sind, anzufechten.

Das Gebiet derjenigen richterlichen Verfüg
ungen, welche den Richter nicht binden, ist nach 
unserer Prozeßordnung ein sehr weites.

Rach Art. 296 dürfen alle richterlichen Ver
fügungen, welche nicht Endurtheile oder solchen 
gleichgestellt sind (Art. 682 u. 683), noch im nem- 
üchen Rechtszuge vom Richter zurückgenommen und 
geändert werden, d. h. sie haben kraft Gesetzes 
nur die Geltung von Entscheidungsgründen, von 
vorläufigen Meinungsäußerungen. In ähnlicher 
Weise sind Vorsichtsverfügungen nicht fähig, in 
volle Rechtskraft überzugehen, insofern sie sofort 
aufgehoben oder geändert werden dürfen, wenn 
der Richter bei Verhandlung der Hauptsache eine 
andere Ansicht gewinnt (Art. 635 Abs. 2). Auch 
die Bestimmung in Art. 213, daß die Verlegung 
von Tagfahrten und die Verlängerung richter
licher Fristen aus erheblichen Gründen verfügt 
werden dürfe, ist hier anzuführen.

2) In Fällen, wo förmliche Anfechtung einer 
richterlichen Verfügung nöthig ist, um den Ein
tritt der Rechtskraft zu verhüten, oder deren Voll
zug zu hindern bezw. rückgängig zu machen, spricht 
man im wissenschaftlichen Sinne von Rechts^ 
Mitteln.

Unsere Prozeßordnung führt im Buche III, 
welches von den Rechtsmitteln handelt, vier Arten 
derselben auf, nemlich die ordentlichen Rechts
mittel der Berufung und Beschwerde, und die 
außerordentlichen der Wiederaufnahme des Ver
fahrens und der Nichtigkeitsbeschwerde, und hat, 
wo sie von Rechtsmitteln spricht, auch nur diese 
vier allgemeinen Rechtsmittel im Ange.

Außer diesen Rechtsmitteln, welche man als 
Rechtsmittel im engeren Sinne bezeichnen kann, l 

Wernz. Commcntar z. Pcozeßoidiiung.

Bemerkung c n.

enthält jedoch das Gesetz noch eine Reihe be
sonderer Bestimmungen, wo die Anfechtung richter
licher Entscheidungen und Beschlüsse gestattet ist, 

i und gleichfalls von Rechtsmitteln — dieses Wort 
im weitern Sinne genommen — gesprochen wer
den kann.

So ist z. B. der Einspruch gegen Ver- 
säumungsurtheile seiner Natur nach offenbar ein 
Rechtsmittel, da nach den Grundsätzen unserer 
Prozeßordnung die in diesen Urtheilen enthaltenen 
Entscheidungen ebenso der Rechtskraft fähig sind, 
wie die Entscheidungen contradiktorischer Urtheile. 
Ebenso kann von Rechtsmitteln gesprochen wer
den, wenn das Gesetz in Art. 282 — 284 den 
Parteien besondere Rechtswege eröffnet, um mangel
hafte oder unklare Urtheile zu berichtigen. Ferner
geben die Art. 631—635 besondere Rechtsmittel 
zur Anfechtung von Vorstchtsverfügungen, wie dies 
in Art. 638 Abs. 2 das Gesetz selbst andeutet, und 
die Art. 430 u. 432 besondere der Beschwerde 
ähnliche Rechtsmittel gegen Verurteilungen von 
Zeugen. Auch die Nichtigkeitsklage, von welcher 
die Art.95—100 sprechen, ist ihrer Natur nach 
ein Rechtsmittel, denn das Gesetz verfügt aus
drücklich, daß in Folge derselben richterliche Ent
scheidungen vernichtet werden können.

3) Hingegen läßt sich die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand, wie sie unsere Prozeßord
nung beibehalten hat, nie als ein Rechtsmittel 
auffassen, denn soweit sie dies im früheren Pro
zesse gewesen ist, wurde sie im neuen Prozesse 
durch das Rechtsmittel der Wiederaufnahme des 
Verfahrens ersetzt.

Die Art. 216 und 217 sagen nicht, daß die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand dazu dienen 
könne, richterliche Entscheidungen anzufechten, und 
dies genügt, um ihr den Charakter eines Rechts
mittels zu entziehen. Es folgt hieraus, daß sie 
nur wirksam geltend gemacht werden kann: 1) so 
lange eine richterliche Entscheid ung, welche sich 
auf die Thatsache der Fristversäumung gründet, 
noch nicht ergangen ist, 2) sofern etwa die er
gangene Entscheidung für den Richter nicht bindend 
ist, oder 3) sofern sie als solche angefochten 

I werden kann. In letzterem Falle kann die Wieder- 
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einsetzung, wenn sie überhaupt nöthig ist, in Ver
bindung mit dem gegebenen Rechtsmittel zur Gelt
ung gebracht werden, vorausgesetzt, daß dessen 
Natur ein Eingehen auf den Grund der Sache 
gestattet.

4) Insbesondere wäre es eine völlige Ver
kennung der Natur eines Versäumungs
urt hei les, wollte mau in der Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand ein Mittel erblicken, um 
ein solches Urtheil aufheben zu lasten.

Die Thatsache des Nichterscheinens bildet für 
das Versäumungsurtheil nur einen Entscheidungs
grund ; allein der Nachweis, daß ein Urtheil auf 
unrichtigen Voraussetzungen beruhe, kann an und 
für sich kein Gründ sein, es aufzuheben, und ein 
Mittet, welches geeignet ist, diese Voraussetzungen 
wegzuräumen, hat deßhalb noch nicht die Kraft, 
die Entscheidung zu beseitigen.

Würde man gegen Versäumungsurtheile Wie
dereinsetzung in den vorigen Stand gestatten, so 
bestände hier neben dem Einsprüche ein zweiter 
Rechtsweg zur Anfechtung solcher Urtheile und 
man käme zu ganz unhaltbaren Consequenzen. 
Man müßte z. B. gegen ein Versäumungsurtheil, 
welches dem nichterschienenen Beklagten in Per- 
s o n zugestellt worden wäre, auch nach der acht
tägigen Frist des Art. 309 die Wiedereinsetzung 
zulasten, wenn die sünfzehntägige Frist des Art. 
217 eingehalten wäre und der Beklagte den Be
weis auf sich nähme, daß ihm die Ladung nicht 
zugekommen sei. Man müßte überhaupt dem Be
klagten die Wahl lasten, Wiedereinsetzung gegen 
Versäumung der Erscheinungsfrist oder Wieder
einsetzung gegen Versäumung der Einspruchsfrist 
zu verlangen. Ersteren Falls würde der Nachweis 
genügen, daß er von der Ladung keine Kenntniß 
erhalten, und könnte der Nachweis nicht verlangt 
werden, daß er auch von der Urtheilszustell- 
ung keine Kenntniß erhalten. Zur Wiederein
setzung gegen Versäumung der Erscheinungsfrist 
genügt nemlich der erstere Nachweis, und da 

selbstverständlich derjenige, welchem die Ladung 
nicht zukam, , so lange als verhindert gilt, als 
nicht die später erlangte Kenntniß erwiesen wird, 
so wäre es Sache des Klägers, zu beweisen, 
wann der Beklagte von der Urtheilszustellung und 
hierdurch mittelbar von der Vorladung Kenntniß 
erhalten habe. Von dieser nachweisbaren Kenntniß 
an würde dann eine fünfzehntägige Frist eröffnet 
sein, ohne Rücksicht darauf, ob Wiedereinsetzung 
gegen den Ablauf der Einspruchsfrist noch statt
haft wäre oder nicht. Vgl. auch die Bemerk, zu 
Art. 551 Nr. 2 — 6.

5) Wie schon erwähnt, theilt die Prozeß
ordnung die Rechtsmittel in ordentliche und außer
ordentliche. Letztere, zu welchen bloß die Wieder
aufnahme des Verfahrens und die Nichtigkeits
beschwerde gehören, gestatten, die Anfechtung nur 
aus besonderen im Gesetze genau bestimmten 
Gründen und sind nur zulässig, wenn die ordent
lichen Rechtsmittel ohne Erfolg versucht worden 
sind. Sie hemmen auch in der Regel den Voll
zug nicht.

Urtheile, welche nur noch durch außerordent
liche Rechtsmittel angefochten werden können, be
zeichnet das Gesetz bereits als rechtskräftige 
(Art. 764).

6) Wo das Gesetz ausspricht, daß gegen eine 
richterliche Verfügung Rechtsmittel nicht zu
lässig seien, wie z. B. in Art. 31, 138, 188, 261, 
286, 292, 430, 511, 564, 638, 841, 873, 887, 
sind dieselben unbedingt ausgeschlossen und die 
Verfügung ist unabänderlich.

Spricht das Gesetz bloß aus, daß selb
ständige Rechtsmittel nicht zulässig seien, 
wie in Art. 114, 115, 124, 439 Abs. 3, so will 
es hiermit sagen, daß die Verfügung für sich 
allein nicht angefochten werden könne, behält 
aber das Recht der Anfechtung für den Fall vor, 
als später die Sache in Folge der Ergreifung 
eines zulässigen Rechtsmittels vor den höheren 
Richter gebracht wird.

Erster Abschnitt.
Ordentliche Rechtsmittel.

XXVII. Kauptstück.

3wu. Berufung.
Art. 682. — Merusung findet nur gegen Htrthekk«, di« im erste« Aechtszug« ergangen stnd, und 

anher in den vom Gesetze besonders vorgesehenen JiStken nur gegen Hndnrtheike statt. 
Ak- Sndnrtheik ist auch dasjenige Artheik zu »«trachten, welches nur über einest
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Hhett des öestriltenen Aechtsverhättniffes oder über eine zur vorläufigen alleinigen Ent
scheidung gebrachte ^räjudiciatsache (Art. 190) endliche Entscheidung trifft.

G. A. d. K. b. A. III S. 8—10. 77. 82—86. 120. 121. — K. d. R. III S. 4—6.

1) Die Berufung findet nur statt gegen 
Urtheile.

Unter Urtheilen versteht die Prozeßordnung 
Entscheidungen, welche das Gericht (nicht bloß 
ein einzelner Richter) nach vorheriger Ver
handlung in öffentlicher Sitzung erläßt. 
Ob auf kontradiktorische Verhandlung oder im 
Versäumungsfalle entschieden ^wurde, ist gleich- 
giltig; ebenso, welches der Inhalt und Gegen
stand der Entscheidung sei. Die Form der Ab- 
urtheilung macht das Urtheil. Vgl. übrigens Einf.- 
Ges. Art. 87.

Selbstverständlich ist es ohne Belang, ob die 
Verhandlung bei unbeschränkter oder beschränkter 
Oeffentlichkeit stattgefunden hat.

Entscheidungen des Gerichts in geheimer Sitz
ung (in der Nathskammer) heißen Erkennt
nisse (Art. 35 u. 1195) oder Entscheidungen 
schlechtweg (Art. 48, 651, 751, 759).

Entscheidungen und Verfügungen einzelner 
Richter heißen Erlasse (Art. 638, 639) oder 
Beschlüsse.

2) Die Berufung setzt ferner ein Urtheil 
voraus, welches im ersten Rechtszuge er
gangen ist, und versteht man unter einem Rechts
zug oder einer Instanz das Verfahren, soweit es 
vor dem nemlichen Richter stattsindet, so daß also 
der Einspruch eine neue Instanz nicht eröffnet.

Mit besagtem Satze ist das wichtige Prinzip 
ausgesprochen, daß es für die Berufung nur 
zwei Jnstanzeni gibt. Es ist dieses Prinzip 
nicht bloß so zu verstehen, daß eine Streitfrage, 
welche in zwei Instanzen Gegenstand der Entscheid
ung war, nicht an eine dritte Instanz gebracht wer
den dürfe, sondern dasselbe schließt für den Prozeß 
im Ganzen unbedingt eine dritte Berufungsinstanz 
aus. Wenn es sich daher auch um Ansprüche 
handelt, welche in der Berufungsinstanz zum 
ersten Male vorgebracht wurden (Art. 705), oder 
wenn das Berufungsgericht die Entscheidung von 
Streitpunkten an sich zieht, über welche das Unter
gericht sich noch gar nicht ausgesprochen hat (Art. 
732), so entscheidet dasselbe nichtsdestoweniger in 
letzter Instanz.

Ist von Instanzen überhaupt die Rede, so ver
steht man darunter bloß die Berufungsinstanz, 
als diejenige, in welcher die ganze Sache nach 
allen ihren Richtungen von Neuem Gegenstand 
der Prüfung und Entscheidung wird oder werden 
kann. Die Nichtigkeitsbeschwerde, obgleich sie die 
Sache vor einen neuen Richter bringt, be

gründet in diesem Sinne keine Instanz, jedoch 
erscheint es keineswegs ungehörig, wenn man im 
Gegensatze zur Berufungsinstanz auch von einer 
Casiationsinstanz spricht, wie denn das Gesetz 
selbst in Art. 788 darauf hinleitet, indem es vom 
letzten ordentlichen Rechtszuge spricht.

3) Außer den vom Gesetze besonders vorge
sehenen Fällen findet die Berufung nur gegen 
Endurtheile statt. Die Ausnahmsfälle, welche der 
Gesetzgeber hier im Auge hat, sind, abgesehen 
von den Ausnahmen, welche schon die Art. 682 
und 683 enthalten, jene, wo selbständige Rechts
mittel zulässig erklärt werden, wie in Art. 129 
bei Entscheidungen über Sicherheitsleistungen, oder 
wo wenigstens selbständige Berufung gestaltet ist, 
wie in Art. 187 bei Abweisung der Einrede der 
Unzuständigkeit.

4) Indem das Gesetz in der Regel nur Be
rufung gegen Endurtheile zuläßt, geht es sehr
weit — viel weiter, als man sowohl in den Län
dern des schriftlichen, als in den Ländern des 
mündlichen Verfahrens bis jetzt zu gehen ge
wagt hatte. Der französische Prozeß z. B. läßt 
Berufung zu gegen alle Zwischenurtheile, wenn 
sie nicht rein präparatorisch sind, also nicht bloß 
gegen solche, welche über Prozeßeinreden, Zu
lässigkeit und Tauglichkeit von Beweismitteln, kurz 
Jncidentpunkte jeder Art entscheiden, sondern 
auch gegen Beweisinterlokute, obgleich dieselben 
den Richter nicht binden.

Für unseren Gesetzgeber ergab sich nun einer
seits die Besorgniß, es möchte die Zulaffung von 
Rechtsmitteln gegen Zwischenurtheile die Geschäfts
last der Obergerichte außerordentlich vermehren und 
ein Mittel zur Prozeßverzögerung und Chikane 
werden, anderseits aber war zu beachten, daß bei 
Versagung von Rechtsmitteln alle im Prozesie sich 
ergebenden Vor- und Zwischenfragen bis zu Ende 
ungelöst bleiben und das ganze Verfahren sich 
auf einer unsicheren, zerbrechlichen Grundlage, 
gleichsam auf's Gerathewohl hin, aufbaut.

Man ließ die erstere Rücksicht Überwiegen, 
hauptsächlich, weil man dem diesseits zu Tag« 
getretenen Bedürfnisse einer Beschränkung der Be
rufungen Rechnung tragen zu müssen glaubte; 

■ allein es möchte denn doch fraglich sein, ob man 
| Recht hatte, anzunehmen, daß was Bedürfnis 

unter dem alten Prozesse gewesen, es auch unter 
dem neuen Prozesse sein werde. Es wirken im 
öffentlich mündlichen Verfahren gar viele Umstände 
dem Mißbrauche mit Rechtsmitteln entgegen — 
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die bessere Aufklärung der Sache, der Wegfall 
der bindenden Interlokute, das größere Vertrauen 
zur Justiz, welches sich dadurch bildet, daß die 
Parteien der Verhandlung ihrer Prozesse bei
wohnen, der bessere Geist in der Advokatur und 
der Umstand, daß nicht der nemliche Anwalt die 
Sache in die höhere Instanz verfolgt. In der 
Pfalz kommen daher Berufungen gegen Zwischen- 
urtheile nur selten, Nichtigkeitsbeschwerden gegen 
solche aber fast nie vor, und ich wüßte nicht, 
warum nicht gleiche Ursachen mit der Zeit gleiche 
Wirkungen äußern sollten.

Wenn ich nun auch nicht behaupten möchte, 
daß das System unserer Prozeßordnung ver
werflich sei, so erscheint es mir doch nur als ein 
Versuch, der erst seine praktische Probe bestehen 
muß, bevor er als gelungen betrachtet werden 
kann. Nur das glaube ich schon jetzt als Miß
stand bezeichnen zu dürfen, daß gegen Verwerf
ung von Prozeßeinreden selbständige Rechts
mittel nicht eröffnet sind. Ich würde es zweck
mäßig finden, wenn kurze von der Zustellung 
an den Anwalt laufende Fristen für Berufung 
und Nichtigkeitsbeschwerde eröffnet und für den 
Fall des Unterliegens besondere Succumbenzstrafen 
gedroht wären. Auf diese Weise würden die Form
fragen gleich im Beginne des Rechtsstreits be
reiniget und wäre dem Mißstand vorgebeugt, 
daß lange kostspielige Prozesse durchgeführt werden 
müssen, obgleich die Möglichkeit, ja Wahrschein
lichkeit besteht, daß nach der Ansicht des höheren 
Richters sich alles als unnütz erweise.

a) Begriff von Endnrtheilen.

5) Endurtheil in einem Rechtsstreite ist das
jenige Urtheil, welches über die in der Klage 
oder Widerklage gestellten Begehren endgiltig ent
scheidet, sie zuspricht oder abweist. Ob die Ab
weisung auf Grund von Prozeßeinreden erfolgt 
oder auf Grund von Erwägungen zur Sache, ob 
also die Klage als unstatthaft oder als unbe
gründet abgewiesen wird, macht keinen Unterschied; 
in beiden Fällen erklärt das Gericht, daß in der 
Sache nichts mehr abzuurtheilen, daß dieselbe 
erledigt sei.

Hat das Urtheil nur über einzelne Klag
begehren oder über einen Theil des Begehrens 
endlich erkannt, so ist es in so weit ein End
urtheil und unterliegt als solches der Berufung 
(Art. 682 Abs. 2).

6) Was Zwischenurtheil sei, ergibt sich 
hieraus von selbst. Es fallen unter diesen Be
griff sämmtliche Urtheile, welche zwischen Klage 
und Endurtheil in Mitte liegen, also nicht bloß 
die prozeßleitenden Verfügungen, sondern auch 

Urtheile, welche Beweise auflegen, über Zulässig
keit von Beweisen und Tauglichkeit von Beweis
mitteln erkennen, welche Einreden irgend einer Art 
abweisen oder sonst über Vor- und Zwischenfragen 
entscheiden.

Was in solchen Zwischenurtheilen verfügt oder 
entschieden wird, hat (abgesehen von den später 
zu besprechenden Ausnahmsfällen) rechtlich nur 
den Werth einer vorläufigen Ansicht, welche der 
Richter knndgibt, um seine weiteren Verfügungen 
und Entscheidungen zu rechtfertigen. Der Inhalt 
der Zwischenurtheite hat nur den Werth von Ent
scheidungsgründen zum Enduriheile bezw. nächsten 
appellablen Urtheile. Ganz im Einklänge mit 
dieser Anschauung verfügt denn auch Art. 296, 
daß Zwischenentscheidungen den Richter nicht bin
den und ihn nicht hindern, einer geänderten An
sicht, welche er im Laufe des Verfahrens gewinnt, 
Ausdruck zu geben.

Erst wenn ein appellables Urtheil er
geht, welches sich auf eine Zwischenentscheidung 
stützt, hört einerseits diese Befugniß der Aender
ung auf und eröffnet sich anderseits das Recht, 
auf dem Wege der Berufung sie anzufechten.

7) Es läßt sich von diesem Gesichtspunkte 
aus sagen, daß gegen Zwischenentscheidungen zwar 
keine selbständige Berufung statthaft sei, daß 
jedoch die Berufung gegen dieselben, soweit sie 
nicht überhaupt ausgeschlossen ist, mit der Be
rufung gegen appellable Urtheile verbunden wer
den könne.

Uebrigens wäre es irrig, wollte man diesen 
Satz im Sinne des § 51 der Novelle vom 
17. Nov. 1837 nehmen. Aus der Natur der 
Zwischenurtheite, wie sich dieselbe nach Art. 296 
in Verbindung mit Art. 698 und 727 bestimmt, 
folgert sich, daß eine besondere Berufung gegen 
dieselben gar nicht nöthig ist, indem in der Be
rufung gegen das Endurtheil selbstverständlich die 
Berufung gegen alle Zwischenurtheite liegt, welche 
dessen Unterlage bilden und durch dasselbe be
stätigt werden. Die Anfechtung der Zwischen- 
urtheile stellt sich daher nur als eine Motivirung 
der Berufung gegen das appellable Haupturtheil 
dar und hat ihren Platz in den motivirten An
trägen zu finden.

8) Wirft sich im einzelnen Falle die Frage 
auf, ob ein Endurtheil oder ein Zwischenurtheil 
anzunehmen sei, so ist nur das K la gb eg ehre n 
in's Auge zu fassen, denn nur, wenn man diesen 
formellen Standpunkt festhält, gewinnt- man 
einen sicheren Anhaltspunkt zu deren Lösung.

Nur dasjenige Urtheil, welches über die Klag
begehren, sowie sie gestellt sind, ganz oder zum 
Theil endlich entscheidet, kann als Endurtheil in
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Betracht kommen, so daß also je nach der Fassung 
dieses Begehrens die nemliche Entscheidung End- 
urtheil sein kann oder nicht.

Handelt es sich z. B. um Geltendmachung 
von Entschädigungs-, Ersatz- oder Gewährschafts- 
Ansprüchen, und geht das Begehren dahin, die 
Verpflichtung auszusprechen, etwa mit Vorbehalt 
der Liquidation, so ist das Urtheil, welches die 
Verpflichtung anerkennt, ohne Zweifel ein End- 
urtheil; richtet sich aber das Begehren sofort nur 
auf eine bestimmte Summe und kommt die Frage, 
ob die Verpflichtung bestehe, erst in Folge von 
Einwänden in Streit, so ist das Urtheil, welches, 
die Verpflichtung anerkennend, Beweis bezüglich 
des Betrags der Ansprüche anordnet, ein der 
Berufung nicht unterworfenes Zwischenurtheil. 
So ist ferner das Urtheil, welches die Pflicht der 
Alimentirung, der Zahlung einer Rente rc. an
erkennt, zum Theile ein Endurtheil, wenn in der 
Klage die fälligen Ansprüche verlangt und zu
gleich die Feststellung der Verpflichtung an sich 
begehrt wird, während es sich nur um Ent
scheidung eines Präjudizialpunktes handelt, wenn 
bloß die fälligen Ansprüche eingeklagt werden, die 
Frage der Verpflichtung aber sich erst im Laufe 
des Verfahrens auswirft. So kann ferner die 
Vernichtung eines Vertrages schon in der Klage 
begehrt werden oder nur eine Zwi/chenfrage bilden. 

Man darf auch nicht annehmen, daß der 
nemliche Richter über den nemlichen Streitpunkt 
nur ein Endurtheil erlassen könne, vielmehr können 
auch deren mehrere ergehen. Dieser Fall tritt 
z. B. ein, wenn ein Versäumungsurtheil durch 
Einspruch angefochten wird, oder wenn die Inter
pretation eines Endurtheils auf dem in Art. 283 
vorgezeichneten Wege erfolgt.

9) Ob der Streit unter den Hauptparteien 
bestehe, oder ob es sich von einer Hauptinter
vention oder Gewährschaftsklage oder von An
trägen beigeladener Parteien handle, ist gleich- 
giltig. Sobald einer Partei gegenüber endlich 
entschieden wird, liegt ein Endurtheil vor.

Es ist ferner auch gleichgiltig, ob das Be
gehren schon in der den Rechtsstreit einleitenden 
Klagschrift gestellt war, oder ob es in Folge von 
Klagänderungen oder von Klagnachträgen (Art. 
180 — 182) erhoben wird.

Selbst die in der Berufungsinstanz zulässigen 
neuen Ansprüche (Art. 705) kommen der Nich
tigkeitsbeschwerde gegenüber als selbständige Klag
begehren in Betracht.

10) Es wirft sich hier die Frage auf, in
wiefern Urtheile, welche Zwischenstreite er
ledigen, als Endurtheile gelten können.

Das Gesetz kennt verschiedene Arten von 
Zwischenstreiten, nemlich solche, welche bloß das 
Verfahren, und solche, welche selbständige Streit
punkte betreffen. Diese letzteren Streitpunkte kön
nen entweder förmlich zum Gegenstand eines 
Zwischenstreites (einer Jncidentklage) gemacht oder 
nur gelegentlich angeregt und entschieden werden. 

Zwischenstreite, welche keine selbständige Be
deutung haben, vielmehr gegenstandslos werden, 
wenn der Hauptstreit wegfällt, können nur An
laß zu Zwischenurtheilen geben. Setzt man jedoch 
voraus, daß eine Partei einen Streitpunkt, welcher 
den Stoff zu einem selbständigen Rechtsstreite oder 
wenigstens zu einem selbständigen Klagbegehren 
bietet, zum Gegenstände eines besonderen Zwischen
streites mache, z. B. Jncidentklage auf Nichtig
erklärung eines Vertrages, auf Herausgabe von 
Urkunden, deren Eigenthum sie beansprucht, er
hebe, so werden die nemlichen Grundsätze maß
gebend sein, wie bei Klagnachträgen.

Es scheint mir auch gegen die Zulässigkeit 
solcher Jncidentklagen, deren Zweck es ist, zu ver
anlassen, daß ein selbständiges Rechtsver
hältniß nicht bloß so nebenbei als Anhängsel 
des Hauptstreites abgeurtheilt, sondern zum Rang 
eines Hauptstreitpunktes erhoben werde, 
nichts Erhebliches einzuwenden zu sein, selbst
verständlich mit Wahrung des Satzes, daß Wider
klage gegen Widerklage unstatthaft ist. Ohne 
Zweifel war es der Sinn von Art. 448 des 
Entwurfes, aus welchem der jetzige Art. 483 
entstanden ist, solche Jncidentklagen, welche im 
französischen Prozesse sehr gewöhnlich sind, für 
zulässig zu erklären, und liegt es ganz im Geiste 
unseres Prozesses, daß die Wirkungen einer Klage 
bei Streitpunkten, welche sich erst im Laufe des 
Verfahrens ergeben, durch Zustellung motivirter 
Anträge erreicht werden können. Kann doch selbst 
die Hauptintervention in dieser Weise eingeleitet 
werden.

Derartige Zwischenstreite haben gleich der Wider
klage ihre selbständige Geltung; sie werden nicht 
gegenstandslos dadurch, daß die Hauptklage weg
fällt und es muß über sie förmlicher Ausspruch 
im Urtheilssatze erfolgen.

b) Präjudizialsache.

11) Der Entwurf (Art. 647) wollte selb
ständige Berufung zulaffen gegen alle Entscheid
ungen, welche ein selbständiges Rechtsverhältniß 
betreffen; bei den Verhandlungen (Abg. III 9) 
aber änderte man anfangs die Fassung dahin, 
daß Berufung ergriffen werden könne gegen Ur
theile, welche überVor- und Zwi schenfra ge n, 
welche, für sich allein betrachtet, Gegenstand eines
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selbständigen Rechtsstreites sein könnten, endlich 
entscheiden.

Diese Fassung begriff einestheils alle Ent
scheidungen solcher Zwischenfragen, ohne Unter
schied, ob sie Gegenstand eines förmlichen Zwischen
streites wurden oder nicht, insbesondere auch solche, 
welche nur gelegentlich in den Entscheidungs
gründen erfolgten, anderntheils aber schloß sie 
eine Reihe von Präjudizialfragen, welche nicht 
Gegenstand eines selbständigen Rechtsstreites sein 
können, z. B. die Frage der Erbqualität, sofern 
sie bloß als Legitimationspunkt sich aufwirst, aus. 

Da man Präjudizialfragen dieser Art nicht 
unbedingt ausschließen wollte, so entschied man 
sich schließlich (Abg. III 85) dahin, bloß die 
Form wallen zu lassen und die Berufung bei 
Präjudizialfragen davon abhängig zu machen, daß 
sie nach Art. 190 zur gesonderten Entscheidung 
gebracht worden seien.

12) Was unter Präjudizialfragen zu ver
stehen sei, wurde bereits zu Art. 190 erörtert. 
Es sind dies Vorfragen, welche selbständige Rechts
verhältnisse betreffen und dem GrundederSache 
präjudiziren, und sind namentlich nicht darunter 
zu begreifen die Prozeßeinreden, sowie die De- 
weissragen.

Ob eine Frage, welche an sich eine Prä
judizialfrage bildet, im Beginne des Prozesses 
angeregt wird oder später, ob sie eine den ganzen 
Prozeß beherrschende Vorfrage oder eine erst 
später sich ergebende Zwischenfrage bildet, er
scheint ohne Erheblichkeit. Die Geschichte der Ent
stehung der jetzigen Fassung zeigt, daß man in 
dieser Beziehung nicht unterscheiden wollte, wie 
denn auch der Geist des Gesetzes eine solche 
Unterscheidung zurückweist. Wesentlich ist nur, daß 
die Präjudizialfrage thatsächlich zur vorläufigen 
alleinigen Entscheidung gebracht worden ist.

13) Der Sinn dieser letztern Worte bedarf 
einer eingehenden Erörterung.

Unverkennbar ist es der Wille des Gesetzes, 
daß nicht auf die gesonderte Verhandlung, son
dern auf die gesonderte Entscheidung Werth zu 

legen sei. Wenn.daher die Verhandlung sich auch 
auf die ganze Sache erstreckt haben sollte, das 
Gericht aber es für sachgemäß befunden hat, 
seine Entscheidung auf den Präjudizialpunkt zu 
beschränken und zur Verhandlung über die weiteren 
Fragen eine spätere Sitzung zu bestimmen, so ist 
die Berufung dennoch statthaft. Abg. 111 85 
(Wiedenhofer, Umbscheiden, Barth).

Ebenso kann kein Zweifel obwalten, daß es 
gleichgiltig ist, ob auf Veranlassung der Partei oder 
auf Veranlassung des Gerichts die gesonderte Abur- 
theilung stattgefunden habe. Abg. III121 (Barth).

Fraglich könnte jedoch sein, ob im Falle, wo 
die Partei den Präjudizialpunkt zur gesonderten 
Entscheidung bringen wollte, das Gericht aber 
nach Art. 190 Abs. 2 die Einlassung auf die 
übrigen Streitpunkte angeordnet hat, Art. 682 
Abs. 2 anwendbar sei. Man kann sagen, es 
sei hier der Versuch genlacht worden, den Prä
judizialpunkt zur gesonderten Entscheidung zu brin
gen, er sei aber nicht wirklich dazu gebracht worden. 

Bestünde bloß der Tert des Gesetzes, so würde 
ich diese Ausleguug für die richtige halten, allein 
im Hinblicke auf die Verhandlungen dürfte kein 
Zweifel bestehen, daß der Gesetzgeber den Willen 
der Partei entscheiden lassen wollte, daß seine 
Ansicht war, es solle in der Macht der Parteien 
stehen, die endgiltige Erledigung einer Präjudizial
frage auf diese Weise herbeizuführen. Man hatte, 
um diesem Gedanken unzweideutigen Ausdruck zu 
geben, ursprünglich bloß auf Art. 190 Abs. 1 
Bezug genommen, und wenn später (Abg. III 121) 
diese Fassung geändert wurde, so geschah es nur, 
um die vom Gerichte verfügte Treunung nicht 
auszuschließen, nicht aber um für den Fall, wo 
das Gericht die Verbindung anordnet, etwas 
Anderes, als früher beschlossen, zu verfügen.

14) Die Beschränkung der Berufung bei 
Präjudizialfragen tritt, wenn die oben (Nr. 10) 
aufgestellte Ansicht richtig ist, nicht ein in Fällen, 
wo solche Fragen zur Erhebung eines Zwischen
streites sich eignen und ein solcher Zwischenstreit 
förmlich erhoben wird.

Art. 683. — Jem Endurtheite sind hinsichtlich der Zulässigkeit der Berufung g le ich gest esst:
1) Urtheile, welche die Entscheidung von einer Eidesleistung abhängig machen;
2) Urtheile, wodurch vorsorgliche Verfügungen getroffen oder verweigert werden;
3) Urtheile, in welchen das Gericht ausgesprochen hat, daß erst nach Entscheidung 

eines andern Rechtsstreits oder nach Beendigung eines Administrativ- oder Straf
verfahrens in der Sache weiter verhandelt werden solle.

G. A. d. K. d. 21. III S. 8—10. 77 82-86. IV E. 171. 17'2. — K. d. N. III S 6-11. IV S. 76.

1) Der Gesetzgeber stellt hier verschiedene nur bezüglich der Berufung ausgesprochen ist, er- 
Urtheile den Endnrtheilen gleich, welche außer- , streckt sich nach Art. 192 auch auf die Urtheils- 
dem nur als Zwischenuriheile hätten in Betracht < Zustellung, nach Art. 210 auf den Fristenlauf und 
kommen können. Diese Gleichstellung, welche hier . nach Art. 788 auf die Nichtigkeitsbeschwerde.
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2) Selbständige Berufung ist 1) statthaft gegen
alle Urtheile, welche die Entscheidung von einer : 
Eidesleistung abhängig machen. :

Der Grund dieser Ausnahme liegt auf flacher : 
Hand. Man will soviel wie möglich verhüten, daß ■ 
in Vollzug eines solchen Urtheiles ein Eid ge- ; 
schworen werde, welcher zufolge der Ansicht des j 
höheren Richters als überflüssig oder unerheblich ; 
sich darstellt. In der nemlichen Erwägung wurzeln ; 
die Bestimmungen der Art. 463, 777 u. 799. i 

Unter die Ausnahmsbestimmung fallen sowohl ■ 
die Urtheile, welche einen Eid irgend einer : 
Art auferlegen, als jene, welche die Eides- , 
formet fest stellen, und wurde, um hierüber 
keinen Zweifel zu lassen, absichtlich eine weitere : 
Fassung gewählt, als sie der Entwurf hatte.

3) Selbständige Berufung ist 2) statthaft 
gegen Urtheile, wodurch vorsorgliche Ver- , 
fügungeu getroffen oder verweigert werden. 
Indem hier von vorsorglichen Verfügungen im ' 

Allgemeinen gesprochen wird, sind sowohl die 
Vorsichtsverfügungen im engeren Sinne, als son
stige vom Gesetze gestattete provisorische Maßregeln 
(Art. 191, 659) begriffen.

Zu erwähnen ist, daß Vorsichtsverfügungen 
trotz der Zulassung der Berufung nicht vollkom
men rechtskräftig werden, vielmehr auf Grund 
besserer Aufklärung geändert werden dürfen, falls 
nur damit keine Aenderung oberrichterlicher Ent
scheidungen verbunden ist (Art. 635 Abs. 2).

4) Endlich 3) ist selbständige Berufung ge
stattet gegen Urtheile, welche die Aussetzung des 
Verfahrens anordnen, bis ein anderer Rechts
streit, ein Administrativ- oder Strafverfahren, 
seine Erledigung gefunden hat. Das Gesetz hat 
hier die Fälle der Art. 191 Abs. 2 und Art. 192 
im Auge, und ist auf sonstige Fälle, in welchen 
aus andern Gründen die Suspendirung des Ver
fahrens erfolgt, z. B. auf den Fall des Art. 670 
nicht auszudehnen.

Art. 684. — Aas ZSerusungsrecht steht nicht nur den bisherigen Kaupt- und Weöenparteien, 

sondern auch Dritten zu, die bisher am Streite Keinen Antheit genommen haben, gegen 
die aber die Wirkung des Wrtheits sich erstreckt.

G. A. d. K. d. A. HI E. 6. 7. 77. 86. 87. — K. d. N. III S. 11.

1) Daß jeder Person, welche bei Erlaß eines 
Urtheils Partei im Rechtsstreite war, sei es auch 
nur als Nebenintervenient oder, in Folge einer 
Beiladung, das Recht der Berufung zustehe, wenn 
sie durch die Entscheidung beschwert ist, versteht 
sich von selbst; ebenso, daß dieses Recht ihren 
Erben zustehe.

Auch bei besonderen Rechtsnachfolgern, welche 
das strittige Recht erst nach Beginn des Streites 
oder nach Erlaß des Urtheiles erworben haben, 
würde sich das Recht der Berufung wohl schon 
aus allgemeinen Grundsätzen folgern lassen, auch 
wenn es durch die Bestimniung des Art. 684 in 
Verbindung mit Art. 294 nicht ausdrücklich ge
wahrt wäre.

2) Was sonstige dritte Personen betrifft, so 
wollte der Entwurf (Art. 645), dem Principe 
der Gerichtsordnung folgend, jeder Person, welche 
zur Intervention berechtigt ist, auch das Recht 
der Berufung einräumen; allein man hielt nicht 
für gut, soweit zu gehen, und beschränkte dieses 
Recht auf Personen, gegen welche die Wirkung 
des Urtheils sich erstreckt.

Wer unter diese Personen zu rechnen sei, ist 
zu Art. 294 eingehend erörtert.

Aus dem Umstande, daß solche Personen 
befugt sind, Berufung zu ergreifen, folgt nicht, 
daß ihnen, gleich als seien sie förmlich am Rechts
streite betheiligt gewesen, das Urtheil zuzustellen 
sei, um rechtskräftig zu werden, vielmehr versteht 
sich von selbst, daß ebenso wie das Urtheil gegen 
sie gilt, obgleich sie nicht als Parteien beigerufen 
waren, es auch gegen sie in Rechtskraft erwächst, 
ohne daß nöthig wäre, es zuzustellen. Ich be
merke dies, weil von Seite des kgl. Minist.- 
Commissärs eine entgegenstehende Aeußerung ge
macht wurde (Abg. III 86).

3) In der Pfalz ist nach Art. 1166 Code 
civ. der Gläubiger befugt, im Interesse seiner 
Forderung, alle Rechte seines Schuldners ans- 
zuüben. Wenn er dies thut, so befindet er sich 
rechtlich in derselben Lage, als seien ihm im 
Augenblicke seines Auftretens (seines Zugriffes) 
diese Rechte vom Schuldner übertragen worden, 
und es kann daher nicht den geringsten Zweifel 
erleiden, daß ihm, gleich jedem Rechtsnachfolger 
oder Rechtsinhaber, auf Grund des Alt. 684 und 
des Schlußsatzes in Art. 294 das Recht der Be
rufung zustehe. Abg. III 86 Sp. 2.

Art. 685. — Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, ist die Mernfung unstatthaft, wenn der

Werth des Weschwcrdegegenstands bei Zlrtheiten der MezirKs- und Kandetsgerichte nicht 
wenigstens dreihundert Hutden, bei Artheiken der Ginzetrrgerichte nicht wenigstens fünf
und zwanzig Gülden beträgt.
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Berechnung der Aerufnngssumme kommen die Bestimmungen des Art. 4 zur 
Anwendung.

Art. 686. — Zinsen - Kosten und Nutzungen sind Sei Berechnung der Werufungssumme nicht in 
Betracht zu ziehen- es sei denn- daß ihr Betrag für sich allein diese Summe erreicht. 
Lehtern Aalls kann die Berufung auch aus die an sich nicht appellavte Kanptsache 
erstreckt werden.

Art. 687. — Enthalt das Urtheil neöen der durch die Berufung angefochtenen Entscheidung noch 
andere Entscheidungen, gegen welche ihrer Matur nach Berufung nicht zulässig ist, 
welche aber denselben Streitpunkt oder Uunkte- die damit in innerem Zusammenhänge 
siehen- betreffen (Art. 708), so sind die Werthe- über welche in den also zusammen
hängenden Entscheidungen erkannt wurde- zur Bestimmung der Berufungssumme zu
sammenzurechnen.

Ast die Berufung einer Marter gegen mehrere Theile eines Urtheils gerichtet- so sind 
die Werthe der Beschwerdegegenstände zusammenzurechnen. Gleiches gilt- wenn die Be
rufung von mehreren Streitgenossen ausgegangen oder gegen eine Mehrheit von solchen 
gerichtet ist.

Art. 688. — Aür die Berechnung der Berufungssnmme ist es ohne Einfluß- wenn nach ver
kündetem Urtheile der Appellat seine Forderung beschränkt hat.

Art. 689. — Ast der Werth eines Beschwerdegegenstands im ersten Rechtszuge festgesiellt worden- 
so gilt diese Feststellung auch für die Berechnung der Berufungssumme.

Art. 690. — Wo der Mangel der Uerufungssumme nicht von Amtswegen zu berücksichtigen Lst- 
muß die darauf gerichtete Einrede bei Vermeidung des Ausschlusses vor jeder Vertheidigung 
in der Kaupt fache geltend gemacht werden.

Art. 691. — Kat der Appellat das Vorhandensein der Berufungssumme bestritten- so haben die
Marteien erforderlichen Falls die zur Ermittelung des Werths dienlichen- ihnen verfüg
baren Behelfe in der Verhandlung vorzutegen.

Findet sich das Gericht weder hiedurch noch sonst in der Lage- über den Werth des 
Beschwerdegegenstands die erforderliche Entscheidung zu treffen- so kommen die Bestimm
ungen des Art. 188 Abs. 3 und 4 zur Anwendung.

Der Appellat hat die Kosten des Verfahrens zu tragen- wenn eine gerichtliche 
Schätzung angeordnet worden ist und diefe die Uerufungssumme ergeben hat. Wird in 
andern Fällen das Vorhandensein der Uerufungssumme von dem Gerichte angenommen- 
so kann die Entscheidung im Kostenpunkte dem Endurtheile Vorbehalten und kann in 
diesem der in der Kauptsache unterliegende Theil auch in die Kosten des Vorverfahrens 
verurtheilt werden.

Art. 692. — Ast der Appellat im Rechtszuge der Berufung nicht erschienen- so ist- wo der Mangel 
der Uerufungssumme nicht von Amtswegen in Betracht zn kommen hat- vorbehaltlich 
des Einspruchs anzunehmen- daß das Vorhandensein derselben nicht bestritten werden wolle.

G. A. d. K. d. A. III S. 3-6. 10-15. 77. 78. 87. 88. IV S. 172. - K. d. R. III S. 11. IV S. 73.

1) Bezüglich der Berufungssumme bestehen ' 
bekanntlich zwei verschiedene Systeme: das fran
zösische, welches die summa libelli, und das 
deutsche, welches die summa gravainiuis als maß- ■ 
gebend betrachtet. '

Nach französischem Prozesse, welcher überhaupt | 
eine Berufungssumme nur fordert, wo die Klage - 
sich auf bestimmte Summen richtet, also jede ! 
Schätzung ansschließt, ist die Gesammtforderung 
der Klage maßgebend sowohl für die Zuständig
keit, als für die Berufung. Jeder Prozeß trägt 
daher von vornherein seinen bestimmten Cha
rakter, der nur insofern eine Aenderung erleiden 
kann, als Ansprüche förmlich aufgegeben oder 
Jncidentklagen erhoben werden. i

Ohne Zweifel ist das deutsche System cor- 
rekter, allein das französische hat große praktische 
Vorzüge. Die Frage der Appellabilität wird durch 
dasselbe außerordentlich vereinfacht, alle Schätz
ungen werden vermieden und Richter sowohl als 
Anwälte wissen immer, ob sie in einer appel- 
lablen oder nicht appellablen Sache sich bewegen, 
was in vieler Beziehung, z. B. wenn die Pro- 
tokollirung von Zeugenaussagen, die Abnahme eines 
Eides in Frage steht, von Wichtigkeit ist. Der 
einzige Nachtheil dieses Systemes, daß hie und 
da auch eine unbedeutende Streitfrage vor den 
höheren Richter gebracht werden kann, konnte 
nicht mehr schwer in's Gewicht fallen, nachdem 
man sich einmal dazu verstanden hatte, alle
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dinglichen und Besitzklagen von der Berufungs
summe zu dispensiren.

2) Ein Urtheil unterliegt der Berufung, wenn 
der Werth des Beschwerdegegenstandes bei Bezirks
und Handelsgerichten wenigstens 300 Gulden, bei 
Einzelngerichten wenigstens 25 Gulden beträgt.

Im Vergleiche zum früheren diesseitigen 
Rechte hat der Gesetzgeber die Berufungssumme 
bei Collegialgerichten erhöht, bei Einzelngerichten 
erniedrigt, und zwar in richtiger Erwägung der 
besonderen Garantien, welche das Verfahren vor 
Collegialgerichten im neuere Verfahren für eine 
gründliche und richtige Prüfung und Beurtheil
ung gibt.

3) Es frägt sich nun: 1) Was hat man 
unter dem Beschwerdegegenstand zu verstehen? 
2) Welche Streitpunkte kommen bei Berechnung 
desselben in Betracht? 3) Wie ist die Be
schwerdesumme zu ermitteln, wenn der Anspruch 
nicht auf eine bestimmte Summe gerichtet ist?
4) Wie und wenn ist der Mangel der Be
schwerdesumme zur Geltung zu bringen?

a) Begriff des Beschwerdegegenstandes.
4) Beschwerdegegenstand bilden für jede 

Partei diejenigen Punkte, welche sie im Wege 
der Berufung abgeändert haben will, und die 
Beschwerdesumme ergibt sich, wenn man die Frage 
stellt und beantwortet: „Welchen Vortheil würde 
oder könnte es dem Appellanten bringen, wenn 
sämmtliche Anträge, welche er an das Berufungs
gericht stellt, zuerkannt würden?"

Es erhellt hieraus, daß das nemliche Urtheil 
für die eine Partei appellabel, für die andere 
Partei nicht appellabel sein könne — eine Un
gleichheit, welche der Gesetzgeber dadurch mildert, 
daß er das Recht des Anschluffes ohne Rücksicht 
auf die Berufungssumme gibt (Art'. 702).

Ferner ergibt sich, daß derselbe Streitpunkt 
einen verschiedenen Werth haben kann, je nach
dem man ihn vom Standpunkte des Klägers 
oder des Beklagten betrachtet. Wenn z. B. ein 
Dritter gepfändete Mobilien als sein Eigenthum 
beansprucht (Art. 870), so bildet für ihn der 
Werth dieser Mobilien den Streit- bezw. Be
schwerdegegenstand, auch wenn die Forderung des 
pfändenden Gläubigers viel geringer ist, da dem 
Eigenthümer nicht zugemuthet werden kann, durch 
Zahlung der Forderung, zu welcher er vielleicht 
die Mittel nicht besitzt, die Pfändung zu be
seitigen, während für den pfändenden Gläubiger 
nur seine Forderung in Betracht kommt.

Endlich ergibt sich, daß es nicht darauf an
kommt, um was eine Partei nach ihren in erster 
Instanz genommenen Anträgen beschwert ist, son

dern was sie als Beschwerde vor dem Berufungs
gerichte geltend macht, wobei sich von selbst ver
steht, daß es nicht erlaubt sein könne, durch 
Fiktion einer Beschwerde, wo keine besteht, das 
Gesetz zu umgehen.

5) Handelt es sich um Berufung gegen Ur
theile, welche Vorfragen entscheiden (Jncompetenz- 
einreden, Präjudizialfragen), oder welche die Sus- 
pendirung des Verfahrens anordnen (Art. 683 
Ziff. 3), oder welche auf Beweis erkennen (Art. 
683 Ziff. 1, Art. 687 Abs. 1 und Art. 708), 
so bildet den Beschwerdegegenstand dasjenige 
Hauptbegehren, für deffen Entscheidung das 
betreffende Zwischenurtheil von Einfluß ist.

Bei vorsorglichen Maßregeln (Art. 683 Ziff. 3) 
und Sicherheitsleistungen (Art. 129) ist das Recht, 
welches gesichert werden soll, bezw. der Betrag, 
bis zu welchem es durch die fragliche Maßregel 
gesichert wird, in Betracht zu ziehen.

6) In Fällen, wo Jemand die Erfüllung 
eines Vertrages verlangt unter dem Anerbieten, 
seinerseits die Gegenleistung zu erfüllen, z. B. 
die gekaufte Sache zu überliefern, ist nicht etwa 
der Werth dieser Gegenleistung in Abzug zu 
bringen, vielmehr ist bloß die eingeklagte Leistung 
in Betracht zu ziehen. Seuff. Comm. Bd. IV 
S. 39. Vom Abzüge einer Gegenleistung kann 
nur die Rede sein, wo Compensation eintritt.

7) Eine schwierige Frage ergibt sich für 
Jncidentpunkte, wenn sie eine selbständige, über 
den anhängigen Rechtsstreit hinausgehende Be
deutung haben.

Wie zu Art. 9 — 11 näher erörtert wurde, 
hat unsere Prozeßordnung als Grundsatz aner
kannt, daß Zwischenfragen, welche in einem Rechts
streite angeregt und beurtheilt werden, nicht bloß 
für diesen Rechtsstreit, sondern allgemein ent
schieden sind, also auch insofern, als sie für 
sonstige Rechtsverhältniffe unter den Parteien maß
gebend sein können. Es ist die Sachlage rechtlich 
gerade so, als wäre die Zwischerffrage für sich 
Gegenstand eines Rechtsstreites gewesen, und kann 
sich daher die bezüglich derselben obsiegende Partei 
einfach auf die res judicata beziehen, wenn die
selbe Frage in einem anderen Prozesse wieder 
auftritt. Dabei macht der Gesetzgeber nicht ein
mal einen Unterschied, ob ausdrücklich, d. h. im 
Urtheilssatze, oder nur stillschweigend, d. h. neben
bei in den Gründen, die Entscheidung erfolge.

8) Aus diesem Grundsätze ergibt sich nun die 
nothwendige Folge, daß ebenso wie bezüglich der 
Zuständigkeit auch bezüglich der Berufung der
artige Jncidentpunkte selbständig in Betracht zu 
kommen haben.
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Wenn daher einzelne Leistungen eingeklagt 
werden und es wird was Recht selbst in Frage 
gestellt, so ist dieses maßgebend für die Be
rufungssumme. In gleicher Weise sind die Com- 
pensalionsforderungen im Betracht zu ziehen, ob
gleich sie nicht widerkklagsweise geltend gemacht 
werden. Ebenso ist fermer der ganze Inhalt eines 
Vertrages maßgebend, wenn auch nur auf Er
füllung einzelner Bertrcagspflichtem (z. B. der fäl
ligen Termine einer Forderung) geklagt wird, falls 
die Giltigkeit oder daK Bestehen des Vertrages 
angefochten wird. Zweeifel könnten für den Fall 
entstehen, wo es eine llehte Zielfrist ist, welche 
eingeklagt wird; allein cauch hier läßt sich geltend 
machen, daß die Vernichtung des Vertrages so
fort ein Recht auf Rückforderung der bereits ge
zahlten Frist eröffne. Anders ist es, wenn der 
Kläger erklärt, auf eiinen Theilt der vertrags
mäßigen Forderung zu verzichten..

Im Falle, wo Ents chädigung wegen Nicht
erfüllung eines Vertrages verlamgt wird und 
Beklagter das Bestehen des Vertrages bestreitet, 
ist nur die Höhe des Entschädigungsanspruches 
maßgebend, nicht aber lder Werth des Vertrags
gegenstandes, denn jenerr bildet d«as einzige recht
liche Interesse, welches fsich darbitztet.

Die Frage der Tauglichkeit oder Giltigkeit 
von Beweismitteln ist ijn der Neyel keine solche, 
welche über den anhängigen Rechtsstreit hinaus 
wirkt; erhebt sich jedoch. Streit über die Aecht- 
heit einer Urkunde, so wird nach Maßgabe 
der Bestimmung des Alrt. 528 Ler Inhalt der 
Urkunde ebenso in Betracht zu kommen haben für 
die Berufung, als für die Zustämdigkeit.

Spricht ein Urtheil ibie Verpflichtung zu einer 
alternativen 8 c t ft u uig aus, jfo kann für die
jenige Partei, welcher dcns Wahlrecht zusteht, nur 
eine der Leistungen, utüb zwar, roicnr. der Schuld
ner die Wahl hat, lvie geringere, wenn der 
Gläubiger die Wahl hatt, die hiöhere, verlangt 
werden. Für den Fall,, wo die sine Leistung in 
Geld besteht, Dgl. Art. 4 Abs. 2?.

9) Es ist wohl nattürlich, dach der Jncident- 
punkt nur für sich, d. h. dms unmittelbare 
Jnteresie, welches die DeststettunA des fraglichen 
Rechtsverhältnisses bietett, in's Alnge zu fassen, 
daß aber auf die Folgen, welche m w g l i ch e r w e i s e 
aus der Entscheivung ffür die eiine oder andere 
Partei daraus entstehen! können, keine Rücksicht 
zu nehmen ist. Man darf dem Jncidentpunkt 
höchstens so behandeln„ als feit er Gegenstand 
einer selbständigen KlaAe, darf ihm aber keine 
größere Tragweite gebetn.

Deßhalb wird selbstt in Fallern, wo die Ent
scheidung des Jncidentpumkts auch stur einen anderen 

bereits anhängigen Prozeß von Einfluß ist, 
kein Anlaß gegeben sein, den Streitgegenstand 
dieses fremden Prozesses als maßgebend zu be
trachten. Ebensogut könnte derjenige, welcher 
wegen des Eigenthums eines Mobiliargegenstandes 
einen Prozeß führt, behaupten, es habe in Be
tracht zu kommen, daß es von der Entscheidung 
dieses Prozesses abhänge, ob er in einem anderen 
anhängigen Verfahren als Dieb betrachtet und 
zu einer bedeutenden Entschädigung verurtheilt 
werde. Vgl. auch Seuff. Comm. Bd. IV S. 39. 

b) Berechnung der Berufungssumme.

10) Bei Berechnung der Beschwerdesumme 
können nur Entscheidungen des nemlichen Ur
theiles in Betracht kommen; anderseits ist aber 
auch sofort mit Erlaß eines Urtheils das Recht 
der Berufung begründet, und ist es ohne Ein
fluß, wenn später die Forderung beschränkt wird 
(Art. 688).

11) Ebenso wie bei der Bemessung der Zu
ständigkeit kommen auch bei der Derufungssumme 
Zinsen, Kosten und Nutzungen nicht in 
Betracht, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob 
diese Nebenansprüche erst im Laufe des Prozesses 
entstanden sind oder bereits bei Zustellung der 
Klage entstanden waren. Vgl. Art. 650 des 
Entwurfs.

Auch hier spricht das Gesetz nicht voÜ 
Schäden.

Im Uebrigen darf auf die Bemerkungen zu 
Art. 3 (Nr. 7 — 13) verwiesen werden.

Erreichen besagte Nebenansprüche für sich 
allein die Berufungssumme, so ist die Berufung 
gestattet und darf bei dieser Voraussetzung auch 
auf die für sich nicht appellable Hauptsache er
streckt werden.

12) Ist die Berufung einer Partei gegen 
mehrere Theile eines Urtheils gerichtet, wrlche 
ihrer Natur nach appellabel sind, so sind die 
Werthe zusammenzurechnen, mögen die betreffen
den Streitpunkte auch nicht in innerem Zusammen
hänge stehen.

Was den Fall der Widerklage betrifft, so 
hat unsere Prozeßordnung die Bestimmung der 
Novelle von 1837 § 62, daß bei Klage und 
Widerklage ein Zusammenrechnen nicht stattfinde, 
nicht wiederholt; es greift daher auch hier die 
Regel Platz, und zwar mit Recht. Wenn der 
Widerkläger in der Berufung geltend macht, daß 
die dem Kläger zugesprochene Forderung von 200 fl. 
nicht bestehe, vielmehr umgekehrt ihm die aber
kannte Gegenforderung von 100 fl. zustehe, so 
handelt es sich für ihn offenbar um einen Ge- 
sammtwerth von 300 fl., denn um so viel vird
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er reicher, wenn er mit seiner Berufung durch - 
dringt. Daß bei der Frage der Zuständigkeit 
ein Zusammenrechnen von Haupt- und Wider
klage nicht eintritt, hat seinen besonderen, hier 
nicht maßgebenden Grund.

13) Auch in Fällen, wo die Berufung von 
mehreren Streitgenossen ausgeht oder gegen 
eine Mehrheit von solchen gerichtet ist, findet die 
Zusammenrechnung der Ansprüche statt, und zwar 
ganz im Einklänge mit den Prinzipien des Art. 3 
Abs. 2.

Ein Urtheil, welches gegen mehrere Streit
genossen ergeht, ist daher seiner Natur nach 
appellabel, falls der Gesammtbetrag der For
derungen die Berufungssumme erreicht; jedoch ist 
bei theilbarem Streitgegenstände die Zulässigkeit 
der Berufung von der Voraussetzung abhängig, 
daß die genügende Zahl von Streitgenossen sich 
zum Zwecke der Berufung vereinige. Ob sie ihre 
Berufung gemeinschaftlich oder nach einander in 
getrennten Akten erklären, ist ohne Bedeutung; 
es ist nicht die Sachlage zur Zeit der Zustellung 
des Berufungsaktes, welche entscheidet, sondern 
die Sachlage zur Zeit, wo Anträge vor dem 
Berufungsgerichte genommen werden.

14) Enthält ein Urtheil neben der durch die 
Berufung angefochtenen Entscheidung noch 
andere Entscheidungen, gegen welche ihrer Natur 
nach Berufung nicht zulässig ist, welche aber den
selben Streitpunkt oder Punkte, die damit 
in innerem Zusammenhänge stehen, betreffen, 
so sollen die Werthe zusammengerechnet werden 
(Art. 687 Abs. 1).

Diese Verfügung bildete ursprünglich ein Zu
behör des Art. 708 und steht zu diesem Artikel 
in so enger Wechselbeziehung, daß die Auslegung 
der einen Bestimmung für die andere maßgebend 
ist. Es darf daher im Allgemeinen auf die Er
örterungen zu Art. 708 verwiesen werden.

Hier möge nur hervorgehoben sein, daß die 
Hinzurechnung des connezen Streitpunktes 
ohne alle Rücksicht darauf erfolgt, ob vor dem 
Berufungsgerichte eine Aenderung der bezüglich 
dieses Streitpunktes getroffenen Zwischenentscheid
ung begehrt werde oder nicht. Es handelt sich 
uemlich nicht darum, daß auch gegen den seiner 
Natur nach nicht appellablen Punkt Berufung 
ergriffen werden dürfe, sondern es erwächst 
dieser Punkt von selbst, kraft des Devolutiv- 
Effektes, zur Zuständigkeit des Berufungsgerichts 
und steht es jeder Partei frei, dort Anträge 
bezüglich desselben zu stellen. Ohne Zweifel liegt 
hierin eine Abweichung vom Grundsätze, daß als 
Beschwerdegegenstaud nur gelte, was der Appellant 

als Beschwerde geltend macht, allein diese Ab
weichung hat der Gesetzgeber gewollt. Vgl. Art. 709. 

c) Feststellung des Werthes.

15) Was die Werthsberechnung bei jährlichen 
Reuten und Leistungen, sowie bei Naturleistungen 
betrifft, so sind die Bestimmungen des Art. 4 
auch hier maßgebend (Art. 685 Abs. 2).

16) Wo richterliche Feststellung des Werths 
eines Streitgegenstandes stattzufinden hat, erfolgt 
diese in derselben Weise, wie bezüglich der Zu
ständigkeit, und findet das zu Art. 188 Be
merkte auch hier Anwendung. Wenn die Be
stimmung in Art. 188 Abs. 6, welche Rechts
mittel ausschließt, hier nicht wiederholt ist, so 
hat dies wenig Bedeutung, da die Berufung 
wegfällt und von der Nichtigkeitsbeschwerde nicht 
leicht wird Gebrauch gemacht werden können.

Bezüglich der Kosten verfügt Art. 691 Abs. 3, 
daß wenn eine gerichtliche Schätzung stattge- 
fnnden und diese die Verufungssumme ergeben 
habe, deut Appellanten die Kosten des Zwischen
punktes zur Last zu legen seien, daß aber in 
sonstigen Fällen es in der Vefugniß des Ge
richtes stehe, die Entscheidung im Kostenpunkte 
dem Endurtheile vorzubehalten. In letzterem Falle 
können übrigens nur sehr unbedeutende Kosten in 
Frage stehen, z B. die Kosten einer Vertagung 
zur Beibringung von Behelfen und die Kosten 
dieser Behelfe.

17) Durch Art. 689 wird verfügt, daß in 
Fällen, wo der Werth eines Beschwerdegegen- 
standes im ersten Rechtszuge festgestellt worden 
sei, diese Feststellung auch für die Berechnung der 
Berufungssumme zu gelten habe.

Dieser Bestimmung liegt die gute Absicht zu 
Grunde, Schätzungen fraglicher Art möglichst zu 
vermeiden, allein sie möchte nicht geeignet sein, 
viel hierzu beizutragen, namentlich aber würde 
man sehr irren, wollte man für sie die Trag
weite der ähnlichen Bestimmuug des Gerichts
verfassungsgesetzes vom Jahre 1861, Art. 10 und 
27 beanspruchen. Dort handelte es sich von einer 
Schätzung durch Sachverständige, welche 
den Werth auf eine bestimmte Summe firirte, 

■ hier aber handelt es sich von einer Feststell
ung des Richters, welcher in der Regel sich 

I nur darüber aussprechen wird, ob der Werth 
unter oder über 150 Gulden sei, nicht aber 
auch darüber, ob er unter 25 oder über 300 
Gulden betrage.

Selbst wenn eine förmliche Schätzung durch 
Sachverständige stattgefunden hat, wäre diese nur 
in so fern maßgebend, als der Unterrichter sich
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dieselbe angeeignet hätte und wenn dieser z. B. 
erklären würde:

„In Erwägung, daß die Sachverständigen 
„den Werth des Pferdes zu 350 Gulden 
„schätzen, daß daher die Zuständigkeit des 
„Bezirksgerichts jedenfalls gegeben erscheint," 

würde hiermit nur fest gestellt sein, daß der 
Werth über 150 Gulden, nicht aber, daß er 
auch über 300 Gulden betrage. Die Abschätzung 
selbst könnte allerdings vom Berufungsrichter als 
Beweisbehelf benützt werden, allein bindend würde 
sie nach den Grundsätzen der freien Beweis
würdigung für ihn nicht sein.

Hat jedoch der Unterrichter sich über eine 
bestimmte Summe ausgesprochen, sei es auch nur 
in den Gründen seines Urtheils, so ist seine Fest
stellung bindend, obgleich er der Zuständigkeits
frage gegenüber gar nicht veranlaßt war, eine 
solche Entscheidung zu geben. Das Gesetz gibt 
ihm die Macht, sich durch seinen Ausspruch zum 
Richter letzter Instanz zu machen. Auch in letz
terem Betrachte möchte vorliegende Bestimmung 
als verfehlt erscheinen.

18) Uebrigens wird die unterrichterliche Fest
stellung, auch wenn eine solche stattgefunden, jeden
falls nur in so weit bindend sein, als sie in der 
Beurtheilung, was als Streitgegenstand zu be
trachten sei, von der richtigen Voraussetzung aus
gegangen ist, und als nicht der Streitgegenstand 
selbst eine wesentliche Veränderung erlitten hat. 
Ein betreffender Zusatz wurde zwar beseitigt (Abg. 
III 14); allein offenbar wäre es widersinnig, die 
frühere Schätzung als maßgebend zu betrachten, I 
wenn der Streitgegenstand ein ganz anderer ; 

geworden ist, wenn z. B. das vindicirte Stück 
Vieh durch Zufall zu Grunde gegangen ist und 
es sich nur noch um die Haut handelt. Soll 
doch einmal der Beschwerdegegenstand gelten, so 
soll es auch der wirkliche und kein fiktiver sein. 
Vgl. Bemerk, zu Art. 188 Nr. 7.

d) Geltendmachung des Mangels 
der Berufungssumme.

19) Der Mangel der Berufungssumme darf 
nur dann von Amts weg en berücksichtigt wer
den, wenn er entweder aus der im ersten Rechts
zuge erfolgten Feststellung, oder aus den eige
nen Angaben des Appellanten hervorgeht 
(Art. 725). In allen anderen Fällen darf der 
Richter auf die Frage, ob die Berufungssumme 
gegeben sei, nur eingehen, wenn der Appellat 
eine Einrede darauf gründet, und gilt dies so
gar im Falle, wo dieser nicht erschienen ist 
(Art. 692).

20) Die Einrede der Unstatthaftigkeit der 
Berufung wegen Mangels der Berufungssumme 
ist verwirkt, wenn sie nicht vor jeder Vertheidig
ung in der Hauptsache vorgeschützt worden ist. 
Das Gesetz ist also hier weniger streng, als in 
Art. 188 Abs. 1, wo es heißt: „vor jeder Aeußer
ung in der Sache," denn unter der Vertheidig
ung in der Hauptsache kann nur die Einlassung 
auf die Begründung der Berufung vetstan- 
den werden.

Im Uebrigen gelten die allgemeinen Prin
zipien, so daß also schon das schriftliche Vor
verfahren in Betracht kommt (Art. 184 Abs. 3).

Art. 693. — Hhne Wück ficht auf den Werth des Weschwerdegegenstands findet die Berufung statt:

1) vei Ansprüchen- die eine bestimmte Schätzung nicht zulasten;
2) vei dinglichen- Westh-- Hrenzscheidungs- und HheitungsKtagen- welche ausschließlich 

oder auch nur zum Meile unbewegliche Sachen oder diesen gteichgeachtete Wechte 
zum Hegenstande haben;

3) bei Streitigkeiten über andere bleibende Wechte und Gerechtigkeiten- sowohl was 
Leistungen als Gegenleistungen betrifft.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Streitigkeiten über fire Hrund- 
avgaben und Wefitzveränderungsreichnisse- auch ist bei Streitigkeiten über Wfandrechte nur 
der Betrag der Aorderung- für welche ste geltend gemacht werden, maßgebend.

G. A. d. K. d. A. III S. 10-14. 78. 88. IV S. 172-174. 301. 302. - K. d. N. III S. 11-15. IV S. 73.

1) Die Feststellung derjenigen Fälle, in welchen 
Berufung ohne Rücksicht auf eine Berufungssumme 
statthaft ist, entspricht vollkommen den Bestimm
ungen des Art. 4 über Ausschließung der einzeln
richterlichen Zuständigkeit, mit einziger Ausnahme 
dessen, was von Streitigkeiten über bleibende 
Rechte und Gerechtigkeiten gesagt ist.

Es genügt also, diesen letzteren Punkt zu 

| erörtern, im Uebrigen aber auf die Bemerkungen 
i zu Art. 4 und Art. 21 Bezug zu nehmen.

2) Um die Tragweite fraglicher Bestimmung 
| richtig zu erfassen, ist auf die Geschichte ihrer 

Entstehung zurückzugehen.
Dieselbe entstammt offenbar dem Gesetze vom 

29. Mai 1846, wo verfügt war:
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„Art. 1. In Streitigkeiten über den Besitz 
„oder Rechtsbestand eines bleibenden Rechtes 
„auf wiederkehrende Leistungen oder Gegen- 
„leistungen an Geld, Naturalien oder Dienste 
„ist von dem Erfordernisse der Berufungssumme 
„Umgang zu nehmen:
„D wenn der betreffende Anspruch aus dem 

„Lehen-, Grund-, Zehnt-, Gerichts- oder 
„standesherrlichen Verbände abgeleitet wird; 

„*) wenn Grund- oder Bodenzinse, Gilten, 
„Frohnen, Hut- und Weidegerechtigkeiten 
„oder Forstrechte, oder die Gegenleistungen 
„für solche Lasten aus einem sonstigen Grunde 
„angesprochen werden."

Der ursprüngliche Entwurf ließ, gleich 
dem früheren Rechte, nur zwei Ausnahmen zu, 
nemlich:

„i) bei Ansprüchen, die eine Schätzung nicht 
„gestatten, und

„2> bei Streitigkeiten über den Besitz oder 
„Rechtsbestand bleibender Rechte und Ge- 
„rechtigkeiten, sowohl was Leistungen, als 
„Gegenleistungen betrifft, mit Ausnahme der 
„fixen Grundabgaben und Besitzänderungs- 
„reichniffe."

Im verbesserten Entwürfe schob man nun die 
allgemeine Bestimmung der Ziff. 2 ein, ließ aber 
neben derselben die fragliche Sonderbestimmung 
stehen. In dieser Form wurde der Artikel an
genommen (Abg. III 11), erhielt jedoch später 
von der Subcommission, ohne Kundgabe der 
Absicht einer Aenderung, die jetzige Fassung. 
Abg. III 78 u. 88.

3) Mit Recht darf man fragen, welche Be
deutung fragliche Bestimmung jetzt noch habe? 

Hat sie nur die grundherrlichen Gefälle und 
Realrechte im Auge, von denen das Gesetz von 
1846 spricht, so scheint sie gegenüber der Be
stimmung in Ziff. 2 überflüssig zu sein, denn es 
erleidet keinen Zweifel, daß jene Rechte dinglicher 
Natur und den Rechten an unbeweglichen Sachen 

Art. 694. — Me Irtkässtgkeit der Nerufrmg g 

daß der Appellant vorher von dem ihr

1) Das Gesetz läßt der Partei, gegen welche 
Versäumungsurtheil erging, die Wahl, ob sie 
Einspruch oder Berufung ergreifen wolle, und 
zwar unbedingt, so daß die Berufung auch schon 
innerhalb der für den Einspruch bestehenden Frist 
eingelegt werden kann. Vgl. Referat zu Art. 647 
des Entwurfs. Im Einklänge hiermit verfügt 
Art. 697, daß die Berufungsfrist auch bei Ver- 
säumungsurtheilen von der Urtheilszustellung an 

gleichzuachten sind, und wurde dies bei den Ver
handlungen auch ausdrücklich anerkannt. Abg. III 
12 u. 13 (Barth) und Abg. IV 173 (v. Weiß). 

Die Subcommission hat, offenbar im Gefühle, 
es müsse Ziff. 3 von etwas Anderem sprechen 
als Ziff. 2, ohne Motive den Ausdruck „andere" 
beigefügt; allein es entsteht nun die Frage, welches 
diese anderen Rechte fein sollen; denn offenbar 
wollte man in Ziff. 3'nicht etwa bloß von per
sönlichen bleibenden Rechten, wie es die Grund
renten der Pfalz sind, sprechen.

Meiner Meinung nach ist fragliche Bestimm
ung auch jetzt noch allgemein zu nehmen, so daß 
sie alle Rechte fraglicher Art umfaßt, insbesondere 
auch die dinglichen, und scheint mir dies klar daraus 
hervorzugehen, daß zu Abs. 2 bemerkt wurde, 
er beziehe sich sowohl auf Ziff. 2, als auf Ziff. 3. 
Vgl. Abg. III 88 (zu Art. 12). Der Sinn 
des Gesetzes ist wohl der, daß überall, wo ein 
Recht dieser Art in Streit gezogen wird und 
dessen Werth maßgebend erscheint für die Be
rufung, eine Schätzung nicht stattfinden solle, 
ohne Unterschied, ob die Klage eine dingliche 
oder persönliche sei, wie Letzteres z. B. der Fall 
sein kann, wenn es sich um Geltendmachung eines 
Vertrages über Abtretung des Rechtes handelt 
und der Werth des Rechtes auch den Werth des 
Beschwerdegegenstandes bildet.

4) Unter einem bleibenden Rechte ist offen
bar nur ein solches zu verstehen, welches, abge 
sehen von der Befugniß der Ablösung, immer 
fortdauert. Rechte, welche bloß auf bestimmte 
Zeit oder auf Lebensdauer bestehen, sind nicht 
darunter begriffen.

5) In Abs. 3 wird eine Ausnahme gemacht 
für fixe Grundabgaben und Besitzänder
ungsreichnisse, bei welchen, obgleich sie ding
liche Rechte sind, die gewöhnliche Regel gilt. 
Vgl. Ges. vom 4. Juni 1848 über die Auf
hebung, Firirnng und Ablösung von Grund
lasten, Art. 8 — 20. Besteht ein Ablösungs
kapital, so ist Art. 4 maßgebend.

zerr Aersäumungsurtheile ist davon nicht abhängig, 
znsteheuden Einspruchsrechte Heörauch gemacht hat.

G. A. d. K. d. A. III S. 10. 78. 88. - K. d. R. III S. 15. 

laufe, nicht, wie nach dem Code de proc. (Art. 
443) und nach dem Entwürfe (Art. 658), vom 
Ablaufe der Einspruchsfrist.

2) Daß die Einlegung der Berufung einen 
Verzicht auf den Einspruch enthalte und beide 
Rechtsmittel nicht verbunden werden dürfen, ist 
bereits in Art. 310 verfügt.

Vom Falle, wo die eine Partei Einspruch, die 
andere aber Berufung ergreift, handelt Art. 722.
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Die Frage, ob im Wege der Berufung die- I im Wege des Einspruchs, wird bei Art. 707 
selben Mittel der Vertheidigung offen stehen, wie i näher erörtert werden.

Art. 695. — Wer dem Urtheile ausdrücklich oder durch unzweideutige Kandlungen sich unter
worfen Hat, wird mit der Werufung dagegen nicht mehr zugekasfen.

Die Vollziehung eines UrLheits, das durch Heseh oder richterlichen Ausspruch für 
vorläufig vollstreckbar erklärt ist, desgleichen die Vollziehung einer nicht appellabken 
richterlichen Verfügung gilt nicht als Unterwerfung.

Die Uartel) deren Anspruch nur zum Hheite zuerkannt wurde, unterwirft fich dadurch, 
daß fie das ihr Anerkannte annimmt oder wegen desselben die Vollstreckung betreibt, dem 
Urtheile bezüglich der übrigen theile nicht.

G. A. d. K. d. A. III S. 7. 8. 78. 88. 91. IV. S. 174. - K. d. R. ITI S. 15.

Prinzipien in Frage kommen.
Nach den Grundsätzen des Prozeßrechtes hat 

der gesetzliche Vertreter einer Partei Macht und 
Befugniß, alles zu thun, was der Zweck des 
Prozesses mit sich bringt; er darf Geständnisse 
ablegen, Einreden aufgeben, unter Verzicht auf 
sonstige Beweisführung sofort die Entscheidung vom 
Eide abhängig machen re. Alles dies sind viel 
wichtigere, die Rechte der Partei mehr gefährdende 
Handlungen, als die Anerkennung der Richtigkeit 
einer nach eingehender Sachprüfung ergangenen 
richterlichen Entscheidung. Insofern nun Haupt
zweck des Prozesses die Herbeiführung eines End- 
urtheils ist, möchte der Vollzug von Zwischen- 
urtheilen und die in ihm liegende Anerkennung 
der Zwischenentscheidung jeder Prozeßpartei als 
solcher zustehen.

Es scheint mir dies sür den Fall der Eides
auflage, dem einzigen, in welchem die auf
geworfene Frage praktische Bedeutung gewinnt, 
durch Art. 463 Abs. 2 anerkannt. Sowohl die 
allgemeine Fassung der dort getroffenen Verfüg
ung als ihr Zweck lassen annehmen, daß man 
nicht unterscheiden wollte, ob die Partei, welche 
der Eidesleistung beiwohnt, die Fähigkeit besitze, 
über das im Streit befangene Recht zu ver
fügen oder nicht. Jedenfalls ist sicher, daß man 
den Anwalt, kraft seiner allgemeinen vom 
gesetzlichen Vertreter ertheilten Prozeßvollmacht, zu 
jenem stillschweigenden Verzichte befugt er
achtete (Art. 92 Ziff. 3J, also kein Gewicht darauf 
legte, ob er eine rechtsfähige oder rechtsunfähige 
Person vertrete. Sollen nun im Parteiprozesse, 
wo der gesetzliche Vertreter selbst auftritt, seine 
Handlungen nicht die nemliche Wirkung äußern, 
wie im Anwaltsprozesse diejenigen des von ihm 
bevollmächtigten Anwalts?

3) Der Verzicht des einen Streit ge
nösse n ist für den anderen ohne Belang, und 
gilt dies selbst für den Fall der Uniheilbarkeit 
des Streitgegenstandes, denn wo es sich um 
Verlust eines Rechtes handelt, kann kein Streit-

1) Wer sich einem Urtheile unterwirft, sei i so fern, als die gewöhnlichen civilrechtlichen
es ausdrücklich oder stillschweigend, ver- ' ' '
zichtet hiermit auf das Rechtsmittel der Berufung. !

Ob dieser Verzicht bindend sei, ist nach all- i
gemeinen Grundsätzen zu beurtheilen, und dabei i
maßgebend, daß ein solcher Verzicht einer Ver
fügung über das in Frage stehende Recht gleich
zu achten ist. Referat zu Art. 646 des Entw.
Abg. III 7 u. 88 (zu Art. 14). Man würde
also irren, wollte man folgern, es müsse der
jenige, welcher durch Unterlassung der Berufung
die Rechtskraft des Urtheils herbeiführen könne,
auch befugt sein /vor Ablauf der Berufungsfrist
darauf zu verzichten.

Um zu ermessen, welche Rechtsfähigkeit zu
fraglichem Verzichte im einzelnen Falle erforder
lich sei, ist der Zweck der Berufung ins Auge
zu fassen und zu fragen, welches Recht durch
dieselbe gewahrt werden soll. Handelt es sich
z. B. um ein Urtheil, welches die Aussetzung des
Verfahrens angeordnet hat (Art. 683 Ziff. 3), so
möchte, da hier das strittige Recht selbst nicht in
Frage kommen kann, der Verzicht auf die Be
rufung nie über das Gebiet der Verwaltungs
handlungen hinausgehen. Das Gleiche wird gel
ten bei Urtheilen, welche die Einrede der Unzu
ständigkeit abweisen, falls das Gesetz die Verein
barung gestattet.

Stehen Rechte in Frage, über welche aus
Gründen der öffentlichen Ordnung von den Par
teien nicht verfügt werden kann, wo deßhalb auch
Zugeständnisse nicht unbedingt wirksam sind (Art.
324 Abs. 2), wie z. B. bei Klagen auf Ehe
scheidung, Nichtigkeit einer Ehe, Jnterdiktionen,
in der Pfalz bei Gütertrennungen, so kann selbst
verständlich auch der Verzicht auf die Berufung
keine Wirkung äußern, mag er selbst von einer
vollkommen rechtsfähigen Person ausgehen.

2) So unbedingt auch der eben besprochene
Grundsatz bei den Verhandlungen anerkannt wurde,
so möchte sich doch fragen, ob nicht eine Aus
nahme einzutreten habe, wenn es sich um appel-
lable Zwischen urtheile handelt, wenigstens in
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genösse als Vertreter des anderen gelten. Vgl. 
Bemerk, zu Art. 294.

4) Stillschweigende Unterwerfung ist nur anzu
nehmen, falls sie sich durch „ unzweideutig.e 
Handlungen" kundgegeben hat.

Wer ein Urtheil, dessen Vollzug er durch 
Einlegung der Berufung hätte hemmen können, 
vollzieht, unterwirft sich hiermit diesem Urtheile 
und kann den Verzicht, welcher in dieser Unter
werfung liegt, selbst dadurch nicht abwenden, daß 
er protestirt. Es wäre dies eine protestatio facto 
contraria. Abg. III 7.

Die Zustellung eines Urtheils enthält 
an und für sich keine Unterwerfung, wohl aber 
die etwa damit verbundene Aufforderung zum 
Vollzüge, bezüglich jener Streitpunkte, für welche 
der Vollzug begehrt wird. Wer z. B. Vollzug 
einer Leistung verlangt, kann auch die Gegen
leistung, zu welcher er kraft des nemlichen Ur
theils verpflichtet ist, nicht mehr bestreiten.

Ob eine Handlung als Unterwerfung zu be
trachten sei, hat der Richter nach den Umständen 
zu ermessen, dabei a-ber im Auge zu behalten, 
daß unzwei dentige Handlungen verlangt wer
den. Was den Beweis betrifft, so gelten die 
gewöhnlichen Prinzipien; in der Pfalz ist daher 
der Regel nach Zeugen - und Vermuthuugsbeweis 
ausgeschlossen. Vgl. Chauv. sur C. quest. 1584 
Nr. 8.

5) Bei Urtheilen, gegen welche selbständige 
Berufung nicht statthaft ist, oder deren Voll
zug durch Einlegen der Berufung nicht gehemmt 
werden kann, weil sie vorläufig vollstreckbar sind, 
gilt vie Vollziehung nicht als Unterwerfung. 
Art. 695 Abs. 2.

Die französische Jurisprudenz unterscheidet in 
Fällen der letzteren Art, ob die Vollziehung aus 

freien Stücken geschieht oder nur in Folge einer 
Nöthigung, und nimmt ein acquiescement an, 
wenn eine Partei, ohne abzuwarten, bis der 
Gegner eine Aufforderung an sie richtet, frei
willig das Urtheil vollzieht. Unser Gesetz spricht 

1 ganz allgemein, läßt also eine derartige Unter- 
; scheidung nicht zu, und zwar, wie mir scheint, 

mit Recht. Insbesondere ist nicht erforderlich, 
i daß derjenige, welcher ein vorläufig vollstreck- 
! bares Urtheil freiwillig vollzieht, einen Vorbehalt 
I bezüglich der Berufung beifüge, vielmehr gilt 
j dieser als selbstverständlich. Abg. III 7 (Barth) 

und IV 174 (zu Art. 14).
Uebrigens ist es immerhin möglich, daß auch 

in Fällen dieser Art die Vollziehung von son
stigen Umständen begleitet ist, aus welchen die 
Absicht, sich zu unterwarfen, mit Sicherheit her
vorgeht.

6) Wer nur theilweise gesiegt hat, unter
wirft sich dadurch, daß er das Zuerkannte an
nimmt oder wegen desselben die Vollstreckung 
betreibt, dem Urtheile bezüglich der übrigen Theile 
nicht. Art. 695 Abs. 3. Es hätte dies sich wohl 
von selbst verstanden, nicht bloß diesseits, sondern 
namentlich auch in der Pfalz, und halte ich es 
sogar für sachgemäß, auf die Prinzipien der 
französischen Jurisprudenz besonders Bezug zu 
nehmen. Dieselbe unterscheidet nemlich, ob ein 
solch innerer Zusammenhang zwischen den ver
schiedenen Entscheidungen des Urtheils bestehe, 
daß aus der Unterwerfung unter die eine die 
Unterwerfung unter die andere nothwendig 
folge, oder aber nicht. Im letzteren Falle ist 
die Unterwerfung in einem Punkte ohne allen 
Belang für die andere. Chauveau sur C. quest. 
1584 Nr. 3 Note 1.

Zuständigkeit

WrL 696. — Ale ILerusung gehl gegen die Artheike der Bezirksgerichte an das vorgesetzte Appet- 
taiionsgericht- gegen die Urtheile der Kandetsgerichte an das vorgesetzte Kandetsappek- 
tationsgericht, gegen die Urtheile der Kinzelngerichte an das vorgesetzte Bezirksgericht.

G. A. d. K. b. A. III S. 1-G. 78. 88. 89. — K. d. R. III S. 15.

1) Der Zug der Berufuug ist hier bloß mit 
Rücksicht auf die Gerichte, deren Urtheile an
gefochten werden, bestimmt, nicht mit Rücksicht auf 
die abgeurtheilten Sachen. Hieraus folgt, daß 
auch in solchen Fällen, wo die Einzelngerichte 
über Handelssachen aburtheiten, sei es kraft Ge
setzes (Art. 7 Ziff. 1), sei es kraft Vereinbarung, 
die Berufung an's Bezirksgericht, nicht aber an's 
Handelsgericht geht. Aehnlich verhält es sich, wenn 
Bezirksgerichte über Handelssachen urtheilen.

2) Der Zug der Berufung, wie ihn das 
Gesetz hier bestimmt, kann durch Vereinbarung 

i nicht geändert werden, denn das Gesetz beschränkt 
diese ausdrücklich auf den ersten Rechtszug. Art. 38. 

! Auch eine Vereinbarung, welche das Recht der 
j Berufung im Voraus beseitigt, kennt unsere Prozeß - 

Ordnung nicht. Vgl. Art. 1340.
3) Die in Art. 696 bezeichneten sind die ein- 

s zigen Berufungsgerichte; wenn daher eine Klage 
ausnahmsweise sofort beim Appellationsgerichte, 
Handelsappellationsgerichte oder obersten Gerichts
höfe angebracht wird (Art. 28), fällt das Recht 
der Berufung selbstverständlich hinweg.
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Frist.

Wrt. 697. — Die Krist zur Einlegung der Berufung veträgt, soweit das Heseh nicht anders ver
fügt, dreißig Hage.

Aer <£aitf der Berufungsfrist veginnt und zwar auch gegen JersLumungsurtseike von 
der Zustellung desjenigen Urtheils, welches durch Berufung angefochten werden sott. 

Die Berufung kann auch schon vor Zustellung des Urtheils gittig eingelegt werden.
G. A. b. K. b. A. III S.

1) Die Berufungsfrist ist für die Urtheile 
aller Gerichte, soweit nicht besondere Ausnahmen 
gemacht sind, auf 30 Tage festgesetzt. Ausnahmen 
machen der Art. 187 für Verwerfung der Jn- 
competenzeinrede, Art. 853 u. 1089 für das 
Vollstreckungsverfahren und Art. 1278 für die 
Gant.

Diese Frist erweitert sich nach Maßgabe des 
Art. 209 mit Rücksicht auf die Entfernung des 
Wohn- bezw. Aufenthaltsorts des Appellanten 
vom Sitze des Appellationsgerichtes. Ferner ist, 
da ein Handeln der Partei selbst verlangt wird, 
bezüglich der Unterbrechung der Frist Art. 211 
anwendbar. Zweifel können bestehen bezüglich der 
Fälle, wo die Berufungsfrist von der Zustellung 
an den Anwalt läuft, wie z. B. in Art. 187. 
Vgl. Bemerk, zu Art. 209 Nr. 7 und zu Art. 
211 Nr. 4.

2) Die Berufungsfrist beginnt bei allen Ur
theilen, selbst die Versäumnngsurtheile in
begriffen, von der Zustellung des betreffenden 
Urtheils.

Diese Bestimmung wird so allgemein zu neh
men sein, als sie lautet, so daß also keine Rück
sicht darauf zu nehmen ist, von welcher Partei 
die Zustellung ausgegangen sei. Anders ist es 
im französischen Prozesse, welcher am Grundsätze 
festhält, daß die Zustellung eines Urtheils nur 
zu Gunsten derjenigen Partei wirke, von welcher 
sie ausgehe, woraus folgt, daß sie weder gegen 
diese Partei noch zu Gunsten einer dritten 
Prozeßpartei die Berufungsfrist in Lauf setzt. 

Unsere Prozeßordnung hat, was die Wirkung 
gegen die zustellende Partei betrifft, in Art. 210 
bereits den entgegengesetzten Grundsatz ausge
sprochen, und wären daher nur Zweifel erlaubt 
bezüglich dritter Prozeßparteien. Wurde z. B. 
der Hauptbektagte dem Hauptktäger gegenüber 
verurtheilt, jedoch der beigeladene Gewährschafts
beklagte für schuldig erklärt, Ersatz zu leisten, so 
frägt sich, ob in Folge einer vom Hauptkläger 
ausgegangenen Urtheilszustellung die Berufungs
frist auch zu Gunsten des Hauptbeklagten und 
Gewährschaftsklägers laufe? Ich glaube dies 
im Geiste unserer Prozeßordnung annehmen zu 
dürfen, da dieselbe nicht auf den Willen, den 
Gegner in Verzug zu setzen, sondern auf die 
Thatsache, daß eine Partei durch Zustellung

5—19. 28. 78. 88-90. 439. IV S. 174. — K. b. R. III S. 15. 

des Urtheils volle Kenntniß vom Inhalte des
selben erhalte, das entscheidende Gewicht legt. Es 
ist dies auch die praktischere Lösung, welche eine 
Reihe von Streitfragen des französischen Pro
zesses beseitigt.

3) Das Gesetz spricht bloß von „Zustellung 
des Urtheils", überläßt also die Frage, welche 
Zustellung maßgebend sei, ob diejenige an die 
Partei, oder diejenige an den Anwalt, den all
gemeinen Grundsätzen.

Art. 192 verfügt nun, daß die Urtheile, von 
welchen Art. 682 und 683 sprechen, nicht bloß 
dem Anwälte, sondern auch den Parteien zuzu
stellen seien, und Art. 210 verfügt, daß bei 
Urtheilen dieser Art der Fristenlauf erst mit der 
Zustellung an die Parteien oder deren Zustellungs
bevollmächtigten beginne. Somit kann bezüglich 
der Urtheile der Art. 682 u. 683 kein Zweifel 
bestehen.

Es frägt sich nun, wie es sich mit Urtheilen 
verhalte, gegen welche selbständige Berufung ge
stattet ist, welche jedoch zu den in jenen beiden 
Artikeln genannten nicht gehören, wie z. B. im 
Falle des Art. 129. Ein Zweifel ist deßhalb 
erlaubt, weil Art. 660 des Entwurfs die all
gemeine Vorschrift enthielt, daß die Berufungs
frist immer von der Zustellung an die Partei 
laufe und man nicht die Absicht hatte, hierin 
etwas zu ändert:, vielmehr der Meinung war, 
durch die allgemeine Vorschrift der Art. 192 und 
210 jene Spezialbestimmung unnöthig gemacht 
zu haben. Auch die Ausnahme in Art. 187 
beruht auf dieser Anschauung. Da übrigens der 
Wortlaut des Gesetzes klar ist, so nehme ich an, 
daß in bezeichnetem Falle die Zustellung an den 
Anwalt maßgebend sei.

Als ein Endurtheil int Sinne des Art. 682 
kann ich das Urtheil, von welchem Art. 129 spricht, 
nicht betrachten. Wäre es dies, warum fand man 
nöthig, auszusprechen, daß selbständige Rechts
mittel zulässig seien? Warum fand man ferner 
nöthig, die Urtheile, welche Vorsichtsverfügungen 
betreffen, in Art. 683 besonders zu erwähnen?

4) Zweifel könnten angeregt werden bezüglich 
der einzelnrichterlichen Urtheile, welche die 
Entscheidung von einer Eidesleistung abhängig 
machen, weil Art. 525 Abs. 2 kategorisch er
klärt : „Ausfertigung und Zustellung des
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Beweisurtheils findet im Verfahren vor den Ein
zelngerichten nicht statt." Man könnte hierin eine 
Ausnahme von der Regel der Art. 192 u. 210 
erblicken.

Offenbar hat jedoch jene Bestimmung nach der 
Stelle, wo sie sich befindet, nur den Zweck, das B e- 
w eis verfahr en zu regeln, also eine Ausnahme 
von der Bestimmung des Art. 331 zu bilden, soll 
aber nicht maßgebend sein für die Berufung, wie 
dies aus den Verhandlungen, welche eine ent
gegenstehende Verfügung des Entwurfes (Art. 660) 
beseitigten, klar hervorgeht. Vgl. Referat zu die
sem Artikel und Abg. III 18 (Dingler).

5) Die Berufung kann auch schon vor Zu
stellung des Urtheils giftig eingelegt werden, je
doch ist jedenfalls das Urtheil nachträglich zu
zustellen, und zwar falls nöthig durch den Appel
lanten selbst, da demselben nach Art. 718 die 
Pflicht obliegt, Nachweis dieser Zustellung bei 
der Verhandlung vorzulegen. Uebrigens erscheint 
diese Vorschrift nur im Interesse der Gegenpartei 
gegeben.

6) Eine schwierige Frage ist es, ob auf die 
Berufungsfrist und überhaupt auf die Fristen zur 
Einlegung von Rechtsmitteln die Bestimmung des 
Art. 210 Abs. 1 anwendbar sei, zufolge deren 
in Fällen, wo mehrere Personen wegen des nem- 
lichen, wenn auch theilbaren, Gegenstandes zu 
handeln oder zu erscheinen haben, für alle 
die längste Frist gilt.

Wie dort bemerkt, leitet sich jene Bestimm
ung aus Art. 151 Code de proc. her, welcher 
verfügt, daß in Fällen, wo mehrere Beklagte 
geladen seien, das Bersäumungsurtheil nur 
erwirkt werden könne, wenn die längste Frist ver
strichen sei. Was im französischen Prozesse Spe
zialbestimmung, hat unsere Prozeßordnung geue- 
ralistrt. Ueber die Gründe, warum man sich zu 
dieser Generalisirung veranlaßt fand, sowie dar
über, welche Fristen außer der Erscheinungsfrist 
man damit treffen wollte, findet sich weder in 
den Motiven des Entwurfs noch in den Ver
handlungen die leiseste Andeutung. Auch in Han
nover, wo man eine ähnliche allgemeine Verfüg
ung in den Gesetzentwurf aufnahm (§ 185), 
sprach man bei den Verhandlungen (S. 5147 
bis 5151) überall nur vom Falle, wo es sich um 
Erwirkung eines Versäumungsuriheils handelt.

Es läßt sich nun sagen, daß, wenn der Gesetz
geber der Ansicht gewesen wäre, daß fragliche 
Bestimmung auf die Berufungsfrist Anwendung 
finde, er bei der großen Bedeutung dieser Frist 
und ihrer streng präclusiven Wirkung sicher 
irgendwo dies angedeutet haben würde, und dies 
zwar um so mehr, als weder der frühere dies- 

Wernz, tzomnientar z. Pro^orrnuli g. 

fettige noch auch der französische Prozeß eine 
solche Solidarität der Berufungsfristen kannte.

Nichtsdestoweniger führt sowohl der Wortlaut 
als der Geist des Gesetzes dahin, diese Anwend
ung zuzulassen.

7) Was den Wortlaut betrifft, so spricht 
Art. 210 ganz allgemein von Fällen, wo mehrere 
Personen wegen des nemlichen Gegenstandes zu 
erscheinen oder zu handeln haben, begreift also 
den ganzen Prozeß, nicht etwa bloß das Ver
fahren in einem bestimmten Rechtszuge, und trifft 
Prozeßhandlungen jeder Art. Dabei ist sehr ge
wichtig, daß die Bestimmungen in Abs. 2 u. 3 
des nemlichen Artikels sich ohne Zweifel auch auf 
die Berufungsfrist erstrecken und Abs. 3 sie so
gar vorzugsweise im Auge hat. Ferner ist be 
achtenswerth, daß der Gesetzgeber den nemlichen 
Grundsatz in gleicher Allgemeinheit auch auf das 
Vollstrcckungsverfahren ausdehnt (Art. 853 Abs. 3). 

Was den Geist des Gesetzes betrifft, so will 
dasselbe verhüten, daß in Folge der Verschieden
heit der Fristen widersprechende Entscheidungen 
über den nemlichen Streitpunkt veranlaßt werden; 
diese Gefahr ist aber offenbar vorhanden, wenn 
der eine Streitgenoffe zur Berufung zugelassen 
wird, der andere aber nicht. In gleicher Absicht 
bestimmt Art. 687 Abs. 2, daß jeder Streit
genosse befugt sei, bei Berufung des Beschwerde
gegenstandes das Jntereffe der übrigen appelliren- 
den Streitgenossen mit in Anschlag zu bringen. 
Diese Bestimmung kann aber nur unter der Vor
aussetzung ihren Zweck vollständig erreichen, 
wenn für alle Streitgenossen die nemliche Frist 
läuft; denn außerdem könnte der Gegner dadurch, 
daß er einem der Streitgenoffen, z. B. demjenigen, 
dessen Interesse für sich allein zur Berufung hin
reicht, das Urtheil gar nicht oder nur sehr spät 
zustellte, thatsächlich das Interesse spalten.

Wollte man einwenden, der eine Streitgenosse 
erfahre nichts davon, ob und wann dem anderen 
das Urtheil zugestellt worden sei, es sei also der 
Fristzuwachs für ihn ein rein zufälliger, ihm 
selbst unbekannter, so wäre zu erwidern, daß 
das Nemliche bei der Ladung der Fall ist, denn 
auch dort ist nicht nöthig, daß die Zustellung int 
nemlichen Akte oder zur nemlichen Zeit erfolge, 
oder daß dem einen Geklagten Kenntniß davon 
gegeben werde, wann und wie die Vorladung der 
anderen Beklagten erfolgt sei, ob z. B. der Aus
länder in Person geladen sei (Art. 209 Abs. 5) rc. 
Wie bei der Ladung aus der Klagschrift, so er
sieht bei der Urtheilszustellung der Streitgenoffe 
aus dem Urtheile, wer neben ihm noch beteiligt 
sei, und ist im Stande, sich geeigneten Orts zu 
erkundigen.
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8) Indem ich vorstehende Lösung der Frage 
empfehle, geschieht es mit derjenigen Vorsicht, 
welche geboten ist, wo alle greifbaren Anhalts
punkte über den Willen des Gesetzgebers fehlen, 
und würde ich, ehe eine feste Jurisprudenz sich 
gebildet hat, rathen, die Berufungsfrist immer 
so einzuhalten, als ob Art. 210 nicht bestünde.

Nimmt man diese Lösung als richtig an, so 
begründet es keinen Unterschied, daß das Urtheil 
einem Streitgenossen überhaupt nicht zugestellt 
wurde; die Berufungsfrist ist, so lange dies nicht 
geschehen, eine unbegrenzte.

Natürlich kann die Gemeinschaft der Fristen 
nur eintreten, soweit wegen des ne ml ich en 
Gegenstandes zu handeln ist und wider
sprechende Urtheile zu verhüten sind. Es könnte 
daher diejenige Partei, welche das Urtheil zu
stellen läßt, nicht selbst sich aus die Fristen be
rufen, welche zu Gunsten der Gegner laufen; 
ihr Interesse erscheint vielmehr durch das Recht 
des Anschlusses vollkommen gewahrt.

9) Es liegt in der Natur der Sache, daß 
für jede Partei die Berufungsfrist nur läuft 

vom Augenblicke an, wo ihr selbst das Urtheil 
zugestellt worden ist, und dieser Grundsatz auch 
für die Fälle der Solidarität und Unteilbar
keit des Streitgegenstandes eine Ausnahme nicht 
erleidet.

Eine andere Frage ist es, ob eine eingelegte 
Berufung, sowie das dieselbe erledigende Urtheil 
auch zu Gunsten von Streitgenossen, welche die 
Berufung versäumt haben, wirken könne. Diese 
Frage, welche nach civilrechtlichen Grundsätzen zu 
beantworten ist, muß für den Fall der Untheil- 
barkeit des Streitgegenstandes unbedingt bejaht 
werden.

10) Schließlich ist zu bemerken, daß die 
Vorschrift in Art. 444 Code de proc., gemäß 
welcher gegen den nichtemancipirten Minderjäh
rigen die Berufungsfrist erst vom Augenblicke an 
laufen soll, wo das Urtheil dem Vormunde und 
Nebenvormunde zugestellt ist, da sie die gesetz
liche Vertretung betrifft, also civilrechtlicher Natur 
ist, durch die Prozeßordnung nicht aufgehoben 
erscheint.

Erhebung.

Art. 698. — Die Krntegung der Berufung erfolgt durch einen auf Betreiben des Appellanten dem

Appelkalen zuzustellenden HerichtsvollzieheraKt, welcher außer den allgemeinen Erforder
nissen enthalten muß:

1) die Erklärung, daß Berufung eingelegt wird- und die Angabe des Urtheils- gegen 
welches diese gerichtet ist;

2) die Bezeichnung des Berufungsgerichts;
3) die Bezeichnung des für die Berufungsinstanz bestellten Anwalts;
4) die Aufforderung- innerhalb der gesetzlichen Frist einen Anwalt zu bestellen und 

durch ihn dem Oegenanwatte von der erfolgten Bestellung Anzeige machen zu lassen.
Die Frist- in welcher der Appellat der Aufforderung zu genügen hat (Erscheinung-- 

frist), beträgt acht Hage vom Hage der Zustellung des Herichtsvollzieherakts.
Die Dauer der Grscheinungsfrist muß unter Aerückstchtigung der Bestimmung des 

Art. 209 in dem Herichtsvollzieherakte angegeben sein.
G. A. d. K. b. A. III S. 22. 23. 78. 89. IV S 174. — K. b. R. III C. 15. IV S. 75.

1) Was die Erhebung der Berufung betrifft, ! 
so hat man, abweichend vom bisherigen Ver
fahren, von den hannoveranischen Beschlüssen 
(§ 573) und theilweise auch vom Entwürfe 
(Art. 665), das System des französischen Pro
zesses angenommen, und verlangt nur, daß das 
angefochtene Urtheil bezeichnet werde, während 
die Angabe der Beschwerden und deren Begründ
ung in das Verfahren verwiesen sind. Im neuen 
Verfahren erscheint dieses System sehr praktisch, 
ja unentbehrlich, theils weil bei der Zulassung des 
Vollzugs im Laufe der Berufungsfrist die Ein
legung der Berufung oft höchst dringlich ist, theils 
weil in der Berufungsinstanz in der Regel ein neuer 
Anwalt auftritt und es sachgemäß ist, diesem bei 
der Behandlung der Sache nicht vorzugreifen.

Da sich hiernach der Appellakt sehr einfach 
gestaltet, so war es nicht nöthig, wie bei der 
Klagerhebung einen Anwaltsakt zu verlangen, 
vielmehr genügte ein Gerichtsvollzieherakt.

2) Das Gesetz spricht nur von „dem Ur
theile", gegen welches die Berufung sich richtet, 
weil alle nichtappellablen Zwischenurtheile, auf 
welche das angefochtene Urtheil sich stützt, nur 
den Werth von Entscheidungsgründen zu die
sem haben und nicht besonders angefochten zu 
werden brauchen. Art. 296 u. 727. Die An
fechtung solcher Zwischenurtheile gehört zur Be
gründung der Berufung.

Uebrigens dürfte man nicht folgern, daß bei 
Einlegung einer Berufung immer nur ein ein
ziges Urtheil in Frage sein könne; denn im Falle,
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wo Berichtigungs- und Jnterpretationsurtheile er
gehen (Art. 282 u. 283), wird meist die Berufung 
gegen beide Urtheile sich richten müssen; auch wird 
in jenen Fällen, wo das Gesetz bei Urtheilen, die 
an sich appellabel wären, nur die selbständige 
Berufung ausschließt, wie z. B. in Art. 114 
u. 115, es nöthig, jedenfalls sehr rathsam sein, 
die Anfechtung ausdrücklich auch gegen dieses 
Urtheil zu richten.

In welcher Weise das angefochtene Urtheil 
zu bezeichnen sei, wird nicht näher bestimmt, 
jedoch hat dies selbstverständlich so zu geschehen, 
daß der Gegner genau wisse, um welches Urtheil 
es sich handle, und muß namentlich angegeben 
sein, wann und von welchem Gerichte das 
Urtheil erlassen worden sei.

3) Die Bezeichnung des Berufungsge
richts ist ein höchst wesentlicher Theil des In
halts eines Appellaktes, denn bloß hierdurch wird 
das bezeichnete Gericht mit der Sache befaßt und 
erfährt der Gegner, daß er vor demselben zu 
erscheinen habe. Eine Berufung, welche sich an 

das unrichtige Gericht wendet, ist für das zu
ständige Gericht nicht vorhanden.

4) Im Uebrigen sind die Formen, welche 
Art. 698 für die Ladung vor's Berufungs
gericht vorschreibt, die nemlichen, wie bei der 
Ladung vor's Gericht erster Instanz (Art. 226), 
und kann daher auf das dort Bemerkte Bezug 
genommen werden. Auch die Erscheinungsfrist 
ist dieselbe.

Wenn noch weiter verlangt wird, es solle der 
vom Appellanten in der Berufungsinstanz bestellte 
Anwalt bezeichnet werden, so ist zu bemerken, daß 
in Art. 226, welcher eine durch den Anwalt ge
fertigte Klagschrift voraussetzt, eine solche Vor
schrift entbehrlich war. Eine neue Anwaltsbestellung 
ist auch dann nöthig, wenn ausnahmsweise der 
nemliche Anwalt seine Partei auch in der Be
rufungsinstanz vertritt, und zwar selbst im Falle, 
wo ein bloßes Zwischenurtheil angefochten wird. 

In Sachen, wo der Fiskus appellirt, genügt 
es eintretenden Falls, daß der Fiskal als Ver
treter bezeichnet wird (Art. 79).

Wirkungen.
Art. 699. — Kandtungen, wetche nach der in gittiger Weise erfolgten Anlegung einer statthaften 

Berufung zum Vollzüge des Urtheils vorgenommen wurden, sind wirkungslos, foferne 
nicht die Vorläufige Vollstreckung des betreffenden Urtheils ohne Uückstcht auf Berufung 
nach gesetzlicher oder richterlicher Anordnung zngelasfen ist.

Art. 700. — Ist in einem dazu geeigneten Kalle die Verfügung der vorläufigen Vollstreckvarkeit 

des Urtheils im ersten Uechtszuge nicht nachgefucht worden oder hat das Untergericht ste 
des gestellten Antrags ungeachtet nicht erlassen, so kann der Appellat diese Verfügung 
nachträglich vei dem Hbergerichte und zwar auch vor der Verhandlung der Kauptsache 
öeantragen.

Ebenso kann der Appellat auch vor der Verhandlung der Kauptsache Sei dem Hber- 
gerichte die Aufhebung der Auflage einer vorgängigen Sicherheitsleistung beantragen, 
wenn fie ohne zureichenden Krund oder gegen eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung 
gemacht worden ist.

Art. 701. — Aer Appellant kann und zwar auch vor der Verhandlung der Kauptsache den Hin

halt der Vollstreckung vei dem Hvergerichte beantragen, wenn die vorläufige Vollstreckbar
keit vom Untergerichte in einem dazu nicht geeigneten Kalle verfügt oder die Vollstreckung 
von dem Appellaten gesetzlicher Vorschrift zuwider vorgekehrt worden ist.

In gleicher Weise kann der Appellant die Auflage vorgängiger Sicherheitsleistung 
beantragen, wenn diese unterlassen worden ist, ungeachtet die Umstände oder eine aus
drückliche gesetzliche Bestimmung fie erfordert hätten.

G. ?l. d. K. d. A. III S. 19. 20. 24. 25. 78. 79. 89—93. IV S. 174. — K. d. N. III S. 16. IV S. 73.

1) Unsere Prozeßordnung gibt, hierin den 
Prinzipien des französischen Prozesses folgend, 
der Berufungsfrist keine aufschiebende Wirk
ung, sondern knüpft diese Wirkung erst an die 
wirkliche Einlegung der Berufung, und auch hier 
nur, sofern die Berufung statthaft und deren 
Einlegung in gittiger Weise erfolgt ist.

Die obsiegende Partei ist daher befugt, den 
Vollzug eines appellabten Urtheils ohne Rück
sicht aus den Lauf der Berufungsfrist zu be

treiben, und gilt dies sowohl von der Voll
streckung von Endurtheilen, als von dem Voll
züge von Zwischenurtheilen durch Weiterbetreibung 
des Verfahrens. Vgl. Art. 827. Wo Ausnahmen 
stattsinden sollen, ist dies im Gesetze besonders 
verfügt, so z. B. bei Urtheilen, welche eine von 
einem Dritten zu vollziehende Anordnung ent
halten (Art. 828), bei Eidesleistungen, insofern 

I hier schon die Erklärung der Absicht, Berufung 
einzulegen, den Vollzug hemmt (Art. 463), 

39*
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bei der Versteigerung beschlagnahmter Immobilien 
(Art. 1075).

Unsere Prozeßordnung geht sogar noch weiter 
als der Code de proc., welcher (Art. 450) den 
Vollzug erst acht Tage nach Spruch des Urtheils 
gestattet; allein es erscheint dies in so fern ohne 
Bedeutung, als die Vorbedingungen des Voll
zuges (Ausfertigung und Zustellung des Urtheils) 
immer so viel Zeit erfordern werden, daß that
sächlich derselbe doch nicht früher wird betrieben 
werden können.

2) Handlungen, welche nach Einlegung der 
Berufung zum Vollzüge des Urtheils vorge
nommen wurden, sei es vom Gerichte, sei es 
von den Parteien, sind wirkungslos, jedoch nur 
unter der Voraussetzung, daß die Berufung statt
haft und in giltiger Weise eingelegt worden sei. 
Statthaft ist eine Berufung, wenn das Urtheil 
seiner Natur nach appellabel, die Berufungssumme 
gegeben und das angegebene Berufungsgericht zu
ständig ist; giltig ist deren" Einlegung, wenn die 
gesetzliche Frist eingehalten ist und der Appellakt 
an keinem wesentlichen Mangel leidet (Art. 724).

Der Gesetzgeber glaubte diese Voraussetzungen 
stellen zu müssen, damit es nicht in der Gewalt 
einer Partei stehe, durch Erhebung einer offenbar 
unstatthaften Berufung den Gegner zu schädigen. 
Allerdings gibt er hiermit anderseits dem Appel- 
laten die Gewalt, trotz der eingelegten Berufung 
mit dem Urtheilsvollzuge sortzufahren. Uebrigens 
ist zu beachten, daß Letzteres nur auf Gefahr des 
Appellaien geschehen kann, welcher für die ver
ursachten Kosten und Schäden verantwortlich ist, 
wenn sich ergibt, daß die Berufung statthaft und 
giltig erhoben gewesen sei; ferner hat das Gesetz, 
um Mißbräuchen in fraglicher Richtung vorzu
beugen, dem Obergerichte die Befugniß eingeräumt, 
sofort Einhalt zu gebieten (Art. 701 Abs. 1). 

Zu bemerken ist schließlich, daß die in der 
Pfalz auf Grund eines Urtheils vorzunehmende 
Hypolhekeninscription eine Vollzugshandlung im 
Sinne des Art. 699 nicht bildet. Abg. 111 24 
(Umbscheiden).

3) Handelt es sich um Vollziehung eines 
Zwischenurtheils, so hat ohne Zweifel der Unter
richter das Recht und die Pflicht, zu prüfen, ob 
die vorbesagten Voraussetzungen gegeben seien, 
und falls er dies annimmt oder zweifelhaft findet, 
zu suspendiren bezw. zu vertagen.

Ueberhanpt sind in diesem Falle die Be
stimmungen des Art. 799 mit denjenigen der 
Art. 490 u. 492 Abs. 3 in Einklang zu bringen. 

Nach ersterem Artikel bewirkt die Berufung 
Unterbrechung des Verfahrens und des Fristen
laufs, wenn sie aufschiebende Wirkung hat, d. h. 

wenn sie statthaft und giltig erhoben ist. Besteht 
hierüber Zweifel, so bleibt auch die Frage der 
Unterbrechung in Schwebe, bis das Berufungs
gericht gesprochen hat, und es kann für den 
Appellanten, um sich vor Rechtsverlustigungen 
zu wahren, nöthig sein, vorsorgliche Schritte zu 
thun. Meiner Meinung nach kann aus solchen 
Schritten, welche nach eingelegter Berufung unter 
Angabe der Gründe erfolgen, ein Verzicht auf 
die Berufung nicht gefolgert werden.

Was die dem Entwürfe entnommene Be
stimmung in Art. 490 Abs. 2 betrifft, so hat 
sie durch die Bestimmungen, daß der Appellakt 
nur allgemein das angefochtene Urtheil zu be
zeichnen habe, und daß mit der Berufung gegen 
den appellablen Theil eines Urtheils auch der 
damit zusammenhängende nichtappellable Theil zur 
Zuständigkeit des Berufungsgerichts erwachse (Art. 
708), zum großen Theile ihren Gegenstand ver
loren. Sie kann nur noch Anwendung finden, 
wenn klar ist, daß der Fall des Art. 708 nicht 
gegeben fei, und wird in dieser Hinsicht der 
Unterrichter mit großer Vorsicht zu verfahren 
haben. Vgl. Art. 721.

4) Will eine Partei sich das Recht der Be
rufung gegen ein appellables Zwischenurtheil wah
ren, so hat sie sich der Betheiligung am weiteren 
Verfahren zu enthalten und, falls es ihr nicht 
gelingt Vertagung zu erwirken, in contumaciam 
gegen sich verfahren zu lasten. Natürlich ist das 
Rathsamste, so schnell als möglich Berufung ein
zulegen, und war es gerade einer der Gründe, 
warum der Gesetzgeber den Vollzug im Laufe der 
Berufungsfrist zuließ, daß dieser Vollzug ein 
Mittel bilde, die Einlegung des Rechtsmittels 
zu beschleunigen. ,,

5) Vollzugshandlungen, welche vor Einleg
ung der Berufung vorgenommen wurden, bleiben 
selbstverständlich in Kraft, bis durch die Ent
scheidung über den Grund der Berufung sich ergibt, 
ob sie zu Recht bestehen können oder nicht.

Macht die plötzliche Unterbrechung einer Voll
streckung Vorsichtsverfügungen nöthig, so ist der 
hierfür in Hauptst. XXIV vorgezeichnete Weg ein
zuhalten.

Vorläufige Vollstreckung.

6) Der Begriff der vorläufigen Vollstreckbar
keit (Art. 268) bringt es mit sich, daß in Fällen, 
wo sie Platz greift, die Berufung den Vollzug 
nicht hemme.

Diese Ausnahme erstreckt sich sogar aus den 
Fall, wo Dritte etwas zu leisten haben (Art. 
828), jedoch nicht auf den Fall der Zwangs
versteigerung von Immobilien (Art. 1075).
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7) In den Art. 700 und 701 gibt das Gesetz 
dem Berufungsgerichte ausgedehnte Befugnisse zur 
Regelung des Vollzuges angefochtener Urtheile, 
woran sich später die Bestimmungen des Art. 721 
ergänzend anschließen.

Auch schon vor der Verhandlung der Haupt
sache, also in einer besonderen, nach Maßgabe 
des Art. 485 bezw. der Art. 259 u. 260 statt
findenden Vorverhandlung, kann Entscheidung 
darüber veranlaßt werden, ob die Entscheidung 
des ersten Richters bezüglich der vorläufigen Voll
streckbarkeit und deren Bedingungen gerechtfertigt 
sei oder nicht.

Auf demselben Wege und natürlich auch bei 
der Verhandlung der Hauptsache selbst kann die 
Verfügung der voläufigen Vollstreckbarkeit bean
tragt werden, obgleich sie im ersten Rechtsznge 
nicht nachgesucht worden war.

Endlich kann in gleicher Weise eine Ver
fügung des Berufungsgerichts veranlaßt werden, 
um einer Vollstreckung, welche gesetzlicher Vor
schrift zuwider, d. h. unter Mißachtung einer 
statthaften und giftig eingelegten Berufung, be- 

; trieben worden ist, Einhalt zu gebieten.

Auch in Fällen, wo in Mißkennung deS 
| Devolutiveffekts der Berufung beim Untergerichte 

das Verfahren fortgesetzt wird (Art. 708 u. 490 
Abs. 2), wird diese Defugniß Platz greifen.

8) Wenn auch in den Art. 700 u. 701 bloß 
vom Appellanten und Appellaten die Rede ist, 
so gelten doch ihre Bestimmungen selbstverständ
lich auch für den Gegner, wenn er, der Be
rufung sich anschließend, die betreffenden An- 

, träge stellt. An. 702 Abs. 2 — Abg. III 93 
! Sp. 2.

Art. 702. — Der Appellat Kann, falls er sich durch eine in dem Urtheile enthaltene, ihrer Watnr 

nach appellavke Entscheidung ebenfalls beschwert erachtet, sich der Berufung anschließen. 
Hr hat dieses Recht, auch wenn die Berufungsfrist bereits avgetaufen oder die Aerufungs- 
summe nicht vorhanden isi, und sieht weder die vor der Nerufungserhevung etwa zu 
erkennen gegebene Unterwerfung unter das erstrlchtkrliche Urtheil, noch der nach der 
Einlegung der Berufung gestellte Antrag auf Verwerfung derselben der Anschließung 
entgegen.

Die erklärte Anschtießung hat dieselben Wirkungen wie die Berufung. 
Art. 703. — Wird die Berufung als unstatthaft oder nichtig erkannt, fo fällt auch die Anschtießung 

hinweg, es sei denn, daß ihr Hegenstand zur selbständigen Aernfung geeignet gewesen 
wäre und die Berufungsfrist eingehakten ist.

Durch die Zurücknahme der Berufung wird die erklärte Anschtießung nur dann 
beseitigt, wenn ihr Hegenstand nicht zu selbständiger Berufung geeignet gewesen wäre.

G. A. d. K. d. A. III S. 20—22.

1) Unsere Prozeßordnung läßt die Anschließung 
an die Berufung (die Adhäsion) in viel ausge
dehnterer Weise zu, als die Gerichtsordnung, von 
der richtigen Ansicht ausgehend, daß, nachdem 
einmal ein Urtheil vor den höheren Richter ge
bracht ist, überwiegende Gründe dafür sprechen, 
es möglichst unzerstückelt und im Ganzen dessen 
Prüfung zu unterwerfen, namentlich aber dem 
Appellaten, als angegriffenem Theile, freie Hand 
zu geben.

Im alten Prozesse sprach man von Adhäsion, 
von Adhärenten und Adhäsen; im französischen 
Prozesse spricht man von Jncidentappellation. 
Meiner Ansicht nach wäre der richtige Ausdruck: 
„Gegenberusung".

Es frägt sich nun, wie man die Parteien zu 
bezeichnen habe. „Anschließungsappellant" ist 
offenbar zu schwerfällig, allein deshalb wird es 
nicht gerade nöthig sein, zu den alten, dem 
deutschen Ohre barbarisch klingenden» Benenn
ungen: „Adhärent", „Adhäse" oder „Adhäsin" 
zurückzugreifen, und möchte es sich empfehlen.

79. 93-95. VI S. 174. - St d. R. III S. 16. 17. IV S- 73. 

entweder mit der französischen Praxis „Jncident- 
appellant" oder noch besser „Gegenappellant" 
zu sagen.

a) Zulässigkeit der Anschließung.

2) Die Anschließung (Gegenberufung) ist dem 
Appellaten gestattet:
1) auch nach Ablauf der Berufungsfrist;
2) auch wenn keine Connexität besteht zwischen 

seiner Beschwerde und derjenigen des Appel
lanten ;

3) auch wenn die Berufungssumme 'nicht ge
geben ist;

4) trotz einer vor der Berufung erfolgten Unter
werfung.

In letzterem Falle geht das Gesetz von der 
Annahme aus, daß die Unterwerfung nur dem 
Urtheile im Ganzen gegolten habe. Nach Zu
stellung des Appellaktes kann auf die Gegen
berufung giftig verzichtet werden; jedoch liegt 
ein solcher Verzicht nicht schon darin, daß Ap- 
pellat die Verwerfung der Berufung beantragt,
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ohne vorerst sich über die Gegenberufung zu 
erklären.

3) Nur in einer Richtung ist das Recht der 
Anschließung eingeschränkt; es findet keine An
wendung bei Entscheidungen, welche ihrer Na
tur nach nicht appellabel sind, d. h. gegen welche 
selbst bei Vorliegen der Berufungssumme die Be
rufung ausgeschlossen wäre. Es find hierunter alle 
Entscheidungen begriffen, welche nicht unter die 
Bestimmungen der Art. 682 u. 683 fallen, oder 
bei welchen nicht durch besondere gesetzliche Be
stimmung selbständige Berufung gestattet ist.

Uebrigens trifft das Gesetz auch bezüglich 
solcher ihrer Natur nach nicht appellablen Ent
scheidungen in so fern Vorsorge, als es in Art. 
708 den Devolutiveffekt auf dieselben ausdehnt, 
wenn sie mit den angefochtenen Streitpunkten in 
innerem Zusammenhänge stehen. Allerdings wird 
in dieser Weise nicht vollständig die Wirkung einer 
Anschließung erzielt, indem diese unter Umständen 
auch nach Zurücknahme der Berufung noch fort
wirkt. Art. 703 Abs.2 — Abg. IV 174 Sp. 2.

4) Wie das Recht der Widerklage nur dem Be
klagten als solchem zusteht, so steht das Recht der 
Gegenberufung nur dem Appellaten als solchem 
zu; es ist eine Vergünstigung für denjenigen, 
welcher angegriffen ist, diesem Angriffe 
gegenüber.

Es kann daher eine Partei, welche bloß 
beigeladen ist, ohne daß die Berufung sich 
gegen sie richtet (Art. 723), keine Gegen
berufung ergreifen.

Ebenso hat als Regel zu gellen, daß ein 
Appellat dem anderen gegenüber von diesem 
Rechte nicht Gebrauch machen könne; jedoch ist 
hiebei zu beachten, daß es zur Begründung des 
Rechts der Anschließung genügt, wenn aus der 
Berufung auch nur indirekt ein Angriff her
vorgeht, und daß unter Umständen die Ver
theidigung sich auch gegen Dritte richten kann. 

Ein Beispiel wird dies klar machen. 
Man nehme an, es seien im Prozeffe ein 

Hauptkläger, ein Hauptbeklagter, der zugleich 
Gewährschaftskläger ist, und ein Gewährschafts- 
beklagter. Von einer Forderung von 600 fl. 
werden 200 fl. zugesprochen und Gewährschafts- 
beklagter wird zum Ersätze verurtheilt; der Rest 
von 400 fl. wird aberkannt. Wenn nun der 
Haupikläger seinen zwei Gegnern gegenüber Be
rufung einlegt und der Hauptbeklagte nimmt die 
Gewähr bezüglich der 400 fl. in Anspruch, so 
ist der Gewährschaftsbeklagte ohne Zweifel befugt, 
im Wege des Anschlusses auch die Gewährschafts
pflicht bezüglich der 200 fl. zu bestreiten, obgleich 
in dieser Beziehung nur zwischen den beiden 

Appellaten ein Streit besteht. Nähme der Ge
währschaftskläger die Gewährschaft bezüglich der 
400 fl. nicht mehr in Anspruch, so läge aller
dings die Sache anders und müßte der Grund
satz Maß geben, daß, wo kein Angriff besteht, 
auch kein Anlaß zur Vertheidigung gegeben ist. 

Aehnlich verhält es sich, wenn man den Fall 
setzt, daß 400 fl. zuerkannt und 200 fl. abge
sprochen worden seien und es der Gewährschafts- 
beklagte sei, welcher Berufung ergreife. Hier hat 
offenbar der Hauptkläger das Recht, auf dem 
Wege der Anschließung die 200 fl. gegen den 
Hauptbeklagten gellend zu machen, obgleich von 
diesem die Berufung nicht ausgegangen ist.

5) Es wird keinen Zweifel erleiden können, 
daß das Recht der Anschließung von Dritten, 
welche interveniren, ausgeübt werden könne, vor
ausgesetzt, daß Art. 684 auf sie Anwendung 
finde, d. h. daß die Wirkung des Urtheils in 
dem Punkte, welchen sie angreifen, sich gegen 
sie erstrecke.

6) Steht der Appellat Streitgenoffen gegen
über, so darf er natürlich gegen alle Streit - 
genoffen, welche Berufung gegen ihn ergriffen 
haben, auch das Recht der Gegenberufung aus
üben, jedoch auch nur gegen diese. Sind andere 
Streitgenoffen vorhanden, welche sich beim Ur
theile beruhigt haben, so bleibt das, was zu 
deren Gunsten entschieden wurde, unanfechtbar, 
falls nicht selbständige Berufung rechtzeitig er
griffen wurde und werden konnte.

b) Wirkungen der Anschließung.

7) Die erklärte Anschließung hat dieselben 
Wirkungen, wie die Berufung. Art. 702 Abs. 2.

Was daher in Art. 699 bezw. 490 bezüglich 
der ausschiebenden Wirkung der Berufung verfügt 
ist, ferner in Art. 700 u. 701 bezüglich der Re
gelung des Vollzugs, gilt auch für die Berufung 
durch Anschließung. Ebenso verhält es sich mit 
dem Devolutiveffekte der Berufung und findet ins
besondere Art. 708 auch auf solche Streitpunkte 
seine Anwendung, welche mit der Gegenberufung 
in innerem Zusammenhänge stehen.

8) Diese Wirkung ist jedoch nur eine be
dingte, insofern die Gegenberufung ihrer Natur 
nach von dem Bestehen einer Hauptberufung, an 
welche sie sich anschließt, abhängt und mit dieser 
steht und fällt.

Wird die Hauptberufung für unstatthaft oder 
nichtig erklärt (Art. 724 Ziff. 1 u. 2), so fällt auch 
die Anschließung mit allen ihren Folgen hinweg. 

Wenn das Gesetz (Art. 703 Abs. 1) beifügt: 
„es sei denn, daß ihr Gegenstand zur selbstän
digen Berufung geeignet gewesen wäre und die
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Berufungsfrist eingehalten ist," so könnte man 
versucht sein, diesen Vorbehalt für überflüssig zu 
halten, allein er ist dies keineswegs, denn, wie 
wohl zu beachten, ist die Berufung durch An
schließung nicht bloß bezüglich der Bedingungen 
der Zulässigkeit, sondern auch bezüglich der Form 
der Einlegung bevorzugt (Art. 715), es war 
also nöthig, auszusprechen, daß die Nichteinhalt
ung der Vorschriften des Art. 698 nichts schade. 

Hieraus ergibt sich als allgemeines Prinzip, 
daß jede Berufung gegen eine Person, welche 
bereits Berufung eingelegt hat, auf dem einfachen 
Wege der Zustellung bezw. Hinterlegung eines 
Antrages eingelegt werden könne und, da frustra- 
torische Kosten zu vermeiden sind, auch eingelegt 
werden müsse.

9) Der Wortlaut fraglicher Bestimmung ge
stattet sogar noch weitere Folgerungen.

Die Anschließung ist nemlich auch insofern 
begünstigt, als die vor der Hauptberufung er
folgte Unterwerfung ihre Wirkung verliert. Bleibt 
dieser Vortheil bestehen, auch wenn die Berufung 
sich als nichtig erweist oder zurückgenommen wird? 

Wortlaut und Geist des Gesetzes stehen sich 
hier schroff gegenüber, die Verhandlungen aber 
geben keinen bestimmten Aufschluß. Wenn das 
Gesetz sagt: „es sei denn, daß ihr Gegen
stand zur selbständigen Berufung geeignet ist," 
so laffen sich diese Worte offenbar nur auf die 
beiden Fälle, wo eine Entscheidung ihrer Natur 
nach appellabel und die Berufungssumme ge
geben ist, beziehen, von denen auch hier und 
in Hannover allein die Rede war. Anderseits 
scheint das Gesetz seinem Geiste nach gerade auf 
den unterstellten Fall besonders zu paffen, denn 
indem dasselbe von der Anschauung ausgeht, daß 
nur unter der Bedingung auf die Berufung ver
zichtet werde, daß das Urtheil im Ganzen be
stehen bleibe, erkennt es an, daß der Verzicht 
wirksam sei, wenn diese Bedingung eintritt. Auch 
bei den Verhandlungen leuchtet aus den ver
schiedenen Aeußerungen überall der Gedanke her
vor, daß der Gesetzgeber sagen wollte: „es sei 
denn, daß die Voraussetzungen zur selbständigen 
Berufung vorliegen."

Ich nehme diese Auslegung als richtig an, 
halte jedoch immerhin die Frage für zweifelhaft.

10) Wer Nichtigkeitsbeschwerde erhebt und 
dabei geltend macht, daß die Hauptberufung un
statthaft oder nichtig gewesen sei, greift hiemit 

zugleich die Grundlage seiner Anschließung an und 
kann nicht verlangen, daß die Entscheidung bezüg
lich der Berufung falle, die Entscheidung bezüglich 
der Nebenberufung aber aufrecht erhalten werde. 
Je nachdem der oberste Gerichtshof jene Frage 
verneinend oder bejahend entscheidet, erscheint die 
Anschließung statthaft oder nicht.

11) Auch die Zurücknahme der Berufung 
hat die Wirkung, die Anschließung zu beseitigen, 
jedoch nur unter der Bedingung, daß diese zur 
selbständigen Berufung nicht geeignet gewesen wäre, 
welche Worte hier natürlich im nemlichen Sinne 
zu nehmen sind, als in Abs. 1. Der Ablauf der 
Berufungsfrist schadet also hier nichts und be
ruht dies auf der Erwägung, daß den Appel- 
laten kein Vorwurf treffe, wenn er im Hinblicke 
aus das ihm eröffnete Anschließungsrecht diese 
Frist nicht beachtete.

12) Da hier zum ersten Male von der 
Zurücknahme von Rechtsmitteln die Rede 
ist, so erscheint es geeignet, Näheres hierüber zu 
bemerken.

Im französischen Rechte bringt man die Zu
rücknahme eingelegter Rechtsmittel unter den Ge
sichtspunkt des desistement (Abstands). Der In
halt der Art. 496—498 läßt zweifeln, ob dies 
auch nach unserer Prozeßordnung zu gellen habe, 
ob nemlich, was jene Artikel bestimmen, auf den 
Abstand von der Instanz, welcher auch vom 
Beklagten ausgehen kann, Anwendung finden dürfe. 
Die Verfügung des Art. 703 spricht ziemlich ent
schieden für diese Anwendung. Offenbar kann 
es nemlich nicht der Wille des Gesetzes sein, daß 
eine einseitige Zurücknahme der Berufung zu 
jeder Zeit die Wirkung äußere, die Anschließ
ung zu beseitigen. Es kann dem Appellanten 
nicht gestattet sein, zuzuwarten, bis durch eine 
ergangene Entscheidung, z. B. ein Beweisinter
lokut, welches verschiedene Zwischenfragen ent
scheidet, klar geworden ist, welches das Schicksal 
der Berufung oder Gegenberufung sein werde, 
bis etwa gar eine den Richter bindende Eides
auflage erfolgt ist, um durch Zurücknahme der 
Berufung die Anschließung wirkungslos zu machen! 
Es möchte hieraus zu schließen sein, daß man 
in Art. 703 Abs. 2 eine Zurücknahme im Auge 
hatte, welche vor dem in Art. 496 Abs. 2 be
stimmten Zeitpunkte erfolgt ist, sowie daß über
haupt die oben aufgeworfene Frage zu bejahen 
fei. Vgl. die Bemerk, zu Art. 496 Nr. 5.

Art. 704. — Ansprüche, die im ersten Aechtszuge nicht geltend gemacht wurden, dürfen voröehatt- 

tich besonderer gesetzlicher Bestimmung in der Aerufungsinstanz nicht erhoben werden. 
Art. 705. — Ion der Anschrift des Art. 704 stnd ausgenommen:

1) Ansprüche, welche seit der Verhandlung, die dem angefochtenen Artheile zu
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Hrunde liegt, aus dem nemlichen Korderungsgruude entsprungen, desgleichen 
Aeöenforderungen au Zinsen, Kruchten und Entschädigungen, welche seitdem weiter 
erwachsen sind;

2) Ansprüche, welche statt auf die ursprünglich geforderte Sache wegen Veräußerung 
oder Untergangs dersetven auf Leistung der Entschädigung gerichtet stndz 

Sj Anträge auf Iorstchtsverfügungen, welche mit dem Hegenstande des Rechtsstreits 
iw Zusammenhänge stehen.

Art. 706. — Widerklagen, welche im ersten Aechtszuge nicht erhoben wurden, dürfen in der 

Appellationsinstanz noch erhoben werden, wenn der mittels der Widerklage geltend zu 
machende Anspruch erst nach Verhandlung) die dem angefochtenen Urtheile zu Hrunde liegt, 
entstanden ist und in zulässiger Weise ganz oder theitweise zur Eompensation benützt wird.

G. A. d. K. d. A. 111 S. 29. 30. 79. 95. IV S. 174. 342. — K. d. R. Ill S. 17. IV S. 73.

1) Wenn schon im ersten Rechtszuge neue 
Ansprüche und Klagänderungen nur in sehr be
schränkter Weise zugelassen werden, so ist natürlich in 
der Berufungsinstanz noch größere Strenge zu üben.

Unsere Prozeßordnung stellt in Art. 704 als 
Grundsatz auf, daß Ansprüche, welche im ersten 
Rechtszuge nicht geltend gemacht wurden, in der 
Berufungsinstanz nicht erhoben werden dürfen, und 
diese Bestimmung erhält ihre Ergänzung und Er
läuterung durch Art. 7Q7 Abs. 2, wo verfügt 
ist, daß neue Thatsachen, welche eine Klag- 
änderung enthalten, nicht vorgebracht werden 
dürfen.

Zu beachten ist, daß in Art. 180 nur ge
sagt ist, der Beklagte dürfe sich unstatthaften 
Klagänderungen widersetzen, während in Art. 704 
U.707 einVerbot ausgesprochen ist, aus welchem 
die Unzuständigkeit des Berufungsgerichts folgt.

2) Oft ist es sehr schwierig, zu unterscheiden, 
ob Thatsachen und Gesichtspunkte, welche die Par
teien in der Berufungsinstanz neu vorbringen, als 
neue Ansprüche bezw. als Klagänderungen zu 
betrachten seien oder nur als neue Mittel zur 
Unterstützung der Klage, wie sie nach Art. 707 
Abs. 1 nachzubringen erlaubt sind. In der fran
zösischen Jurisprudenz hat die Grenze zwischen 
» demande nouvelle « und » moyen nouveau « 
Anlaß zu einer Reihe von Controversen ge
geben , welche bei Chauveau sur Carre quest. 
1673 —1678 näher erörtert sind.

Bei Entscheidung solcher Fragen müssen die 
nemlichen Grundsätze maßgebend sein, wie sie bezüg
lich der Klagänderung und der Wirkung der Rechts
kraft der Urtheile gelten, und kann auf die dort 
gemachten Bemerkungen Bezug genommen werden. 

Soweit sich eine Partei innerhalb- des Ge
biets bewegt, welches der Klage nach der Art, 
wie sie gestellt ist, und nach den Grundsätzen 
des Civilrechts zukommt, ist alles, was sie neu 
vorbringt, zu beachten. Dabei ist im Auge zu 
behalten, daß der Gesetzgeber keine enge be
schränkende, sondern eine möglichst freie Auf
fassung wünscht, damit der Streit so erschöpfend 

als möglich bereinigt werde und nicht ein neuer 
Prozeß sich an den zu erledigenden anschließe.

Es wurde insbesondere anerkannt, daß man 
die Anträge der Parteien nicht wörtlich zu 
nehmen habe, sondern auch auf dasjenige Rück
sicht nehmen müsse, was virtuell, d. h. der 
offen hervortretenden Absicht des Antragstellers 
gemäß, darin enthalten sei. Abg. III 30 Sp. 1. 
So z. B. verlangt derjenige, welcher sein Be
gehren auf eine Sache richtet, selbstverständlich 
auch deren Zubehör, und erhebt also keinen neuen 
Anspruch, wenu er später sein Begehren spezialisirt. 
Namentlich bei Generalklagen wird der angeregte 
Gesichtspunkt von großern Gewichte sein.

3) Das Verbot des Art. 704 steht nicht im 
Wege, alle Zwischenfragen, welche für die 
zur Verhandlung kommenden Streitpunkte von 
Belang sind, anzuregen und zur Entscheidung 
zu bringen, mögen sie auch im ersten Rechtszuge 
nicht aufgetreten sein.

Solche Zwischenfragen werden, dem von unserer 
Prozeßordnung angenommenen Grundsätze gemäß 
(vgl. Bemerk, zu Art. 9 — 11), auch wenn sie in 
zweiter Instanz zum ersten Male Gegenstand der 
Entscheidung werden, soweit sie selbständige Be
deutung haben, endgiltig zwischen den Parteien 
entschieden. Allerdings können sie hier immer nur 
mittelbar zur Entscheidung kommen, nie aber 
Gegenstand einer selbständigen Jncidentklage wer
den. Vgl. Bemerk, zu Art. 682 Nr. 10.

4) Art. 704 hat zunächst nur das Ver
hältniß unter den im ersten Rechtszuge aufge
tretenen Parteien im Auge, jedoch ist klar, daß 
es auch nicht gestattet sein könne, dritte Per
sonen mit Ueberspringung der ersten Instanz in 
den Streit zu ziehen oder in denselben eintreten 
zu lassen, wenn nicht das Gesetz dies besonders 
erlaubt, wie bei der Intervention (Art. 66). 
Vgl. auch Art. 71 Abs. 2.

5) Die Ausnahmen, welche in Art. 707 Ziff. 1 
u. 2 von der Regel des Art. 704 getroffen wer
ben, schließen sich an die Bestimmungen des Art. 
182 an, jedoch ist zu beachten, daß das Gesetz
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in Ziff. 1 nur Ansprüche trifft, welche nach dem 
angefochtenen Urtheile bezw. der demselben zu 
Grunde liegenden Verhandlung entstanden sind, 
also Nachfordexungen von Früchten rc. aus früherer 
Zeit ausschließt, falls sie nicht etwa virtuell im 
früheren Begehren gefunden werden können.

Was in Ziff. 3 bezüglich der Vorsichtsver
fügungen bemerkt ist, steht im Einklänge mit 
Art. 618 Ziff. 2 und Art. 619.

6) Selbst Widerklagen werden in der 
Berufungsinstanz noch zugelaffen, wenn sie An
sprüche betreffen, welche erst nach dem ange
fochtenen Urtheile, bezw. der Verhandlung, auf 
welcher es beruht, entstanden sind und zugleich 
zur Compensation benützt werden. Handelt es 
sich um ältere Forderungen, so ist zwar immerhin 
gestattet, eine Compensationseinrede auf dieselben 
zu gründen, allein die Widerklage ist unstatthaft.

Art. 707. — Aeue Thatsachen, Angriffs-, Vertheidigung-- oder Beweismittel dürfen die Parteien 

in der Berufung noch geltend machen.
Durch die neuen Thatsachen darf die ursprüngliche Klage nicht avgeandert «erden. 
Auf die neuen Angriffs-, Vertheidigung-- oder Beweismittel darf die Partei nicht 

Vereits im ersten Aechtszuge ausdrücklich oder durch unzweideutige Kandtungen verzichtet 
Haven und ste darf derfelöen nicht Kraft rechtskräftiger richterlicher Entscheidung oder 
gesetzlicher Forschrift verlustig geworden sein.

Aever Thatsachen, wegen welcher im ersten Aechtszuge eine Zeugenvernehmung statt- 
gesunden hat, dürfen vor dem Berufungsgerichte neue Zeugen nicht vorgeschlagen werden.

G. A. d. K. d. A. III S. 30. 79. 95. 96. IV S 174. 175. - K. b. R. UI S. 17. 18. IV S. 73.

1) Die Bestimmungen dieses Artikels ent
halten eine sehr wichtige und tiefgreifende Neuerung.

Der Grundsatz, welcher den ersten Rechtszug 
beherrscht, daß es auf dem Gebiete des materiellen 
Rechtes keine Präclusionen gebe, wird hier auf die 
Berufungsinstanz ausgedehnt und werden auch in 
dieser Instanz noch neue Thatsachen, neue Angriffs-, 
Vertheidigungs - und Beweismittel zugelassen

Das Wesen der Berufung wird hierdurch 
ein ganz anderes, als es seither war. Der höhere 
Richter ist nicht mehr bloß berufen, zu prüfen, 
ob das angefochtene Urtheil nach der gegebenen 
Prozeßlage richtig oder verfehlt gewesen sei, son
dern es findet vor ihm eine Wiederaufgreif- 
ung und Fortsetzung des durch jenes Urtheil 
nur vorläufig und bedingt geschlossenen Ver
fahrens statt, und auf Grund dieser neuen 
Prozeßlage wird das neue Urtheil gesprochen. 
Die französischen Rechtslehrersagen daher: »L’ap- 
pel est autorise, non seulement pour reinedier 
aux erreurs ou omissions du j uge1 mais en- 
core pour reparer celles des parties.«

2) Um die Frage, was in der Berufungs
instanz erlaubt, was unerlaubt sei, richtig zu 
beantworten, hat man sich in die Verhandlung 
zu versetzen, auf Grund deren das angefochtene 
Urtheil erging, und sich vorzustellen, daß diese 
Verhandlung im Stande, wie sie geschlossen 
wurde, vor dem höheren Richter fortgesetzt werde. 
Was in jener Sachlage vor dem ersten Richter 
hätte vorgebracht werden dürfen, das ist auch 
vor dem Berufungsgerichte nicht ausgeschlossen; 
was aber damals hätte zurückgewiesen werden 
muffen, das darf auch vor dem Berufungs
gerichte nicht mehr geltend gemacht werden.

Dieser Grundsatz erleidet eine Ausnahme nur 
soweit, als das Gesetz ausdrücklich anders ver
fügt, z. B. bei Widerklagen, Klagänderungen rc. 

Folge dieses Grundsatzes ist:
i) daß neue Thatsachen, soweit sie zur Unter

stützung des nemlichenKlaggrundes die
nen, unbedingt vorgebracht und zum Beweise 
zugelassen werden können (vgl. Benierk. zu 

' Art. 704);
2- daß der Kläger seine frühere Geschichts- 

erzählung berichtigen kann, sofern ihm nicht 
ein bindendes Geständniß entgegensteht;

3) daß der Beklagte Einreden jeder Art vor
schützen kann, sofern sie nicht kraft besonderer 
gesetzlicher Bestimmungen prcicludirt sind (Art. 
184), oder auf dieselben in. der Art ver
zichtet ist, daß sie auch vor dem ersten Richter 
keine Beachtung mehr hätten finden dürfen;

4) daß dem Beklagten sogar erlaubt ist, Ge
ständnisse zurückzunehmen, wenn er darthut, 
daß sie auf Irrthum beruhen;

5) daß auch bezüglich der nemlichen Thatsachen 
neue Beweismittel gebracht werden dürfen, 
soweit sie auch vor dem ersten Richter noch 
statthaft gewesen wären, daß namentlich die 
Vorlage neuer Urkunden, die wiederholte Vor
nahme eines Augenscheines (Art. 396), einer 
Expertise (Art. 433 u. 448), nachträgliche 
Eideszuschiebung, keinem Anstande unterliegen.

3) Es könnte sich fragen, ob die Präsumtion 
des Geständnisses, welche das Gesetz an das 
Nichterscheinen des Beklagten knüpft, eine auf 
gesetzliche Vorschrift sich gründende Rechtsver- 
lustigung enthalte, m. a. W., ob der Beklagte, 
welcher das Versäumungsurtheil auf dem Wege
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der Berufung, statt auf dem Wege deS Ein
spruches, angreift, dieselbe Freiheit der Verthei
digung habe, welche ihm auf Grund des* Ein
spruches zustünde?

Im französischen Prozesse konnte diese Frage 
sich nicht aufwerfen, da derselbe jene Präsumtion 
nicht kennt.

Ich glaube, daß nach dem Geiste des Gesetzes 
eine solche Rechtsverlustigung nicht anzunehmen sei. 

Durch die Berufung wird die Sache, was 
das Recht des Angriffs und der Vertheidigung 
betrifft, auf den Stand der Sache unmittelbar 
vor Spruch des angefochtenen Urtheils zurück
versetzt. Da nun nach Art. 250 Abs. 4 bis 
zur Verkündigung des Versäumungsurtheils der 
Beklagte erscheinen und sich vertheidigen kann, 
so ist klar, daß ihm das Recht der Vertheidig
ung auch in der Berufungsinstanz ungeschmälert 
zustehen müsse. Daß dies auch im Willen des 
Gesetzgebers gelegen, möchte um so mehr anzu
nehmen sein, als derselbe besonderes Gewicht 
darauf legte, daß die Wahl zwischen Einspruch 
und Berufung freistehe. Vgl. Bemerk, zu Art. 
694 Nr. 1 und hannov. Verhdl. S. 3651 u. 3652. 
Schließlich würde es dem Geiste des Art. 707, 
welcher dem materiellen Rechte die Bahn frei
machen wollte, geradezu Widerstreiten, die Fiktion 
eines Geständnisses fortwirken zu lassen, nachdem 
sie durch die Wirklichkeit widerlegt ist. Ueberhaupt 
enthalten die betreffenden Bestimmungen nur Weis
ungen, welche für den Richter bei Spruch des 
Versäumungsurtheiles maßgebend sind, sprechen 
jedoch eine Rechtsverlustigung nicht aus.

Selbstverständlich hat die Berufung nicht in 
jeder Richtung die Wirkung eines Einspruches, 
denn es könnte z. B. eine Abänderung zum Nach
theile des Appellanten ohne Anschließung nicht 
erfolgen. Vgl. Art. 314.

4) Ueber Thatsachen, wegen welcher im ersten 
Rechtszuge ein Zeugenverhör stattgefunden hat, 
dürfen neue Zeugen nicht vorgeschlagen bezw. zu
gelassen werden (Art. 707 Abs. 4).

j Diese Bestimmung ist in der Hauptsache nur 
I eine Anerkennung des oben (Nr. 2) aufgestellten 
! Grundsatzes, denn auch der erste Richter dürfte 

über die nemliche Thatsache nicht einen neuen 
Zeugenbeweis zulassen.

Uebrigens geht sie doch in einer Richtung 
weiter, indem sie auch im Falle des Art. 415 
das Vorbringen neuer Zeugen ausschließt. In 
den Fällen des Art. 414 wird die Vernehmung 
neuer Zeugen nicht ausgeschlossen sein, da es sich 
dort nicht um die nemliche Thatsache handelt. 

Selbverständlich erscheint, daß in Fällen, wo 
der erste Richter das Verlangen um Vernehmung 
neuer Zeugen, sei es im Falle des Art. 413 oder 
des Art. 415, mit Unrecht zugewiesen hat, deß
halb Beschwerde geführt und dem Verlangen ent
sprochen werden kann.

Die wiederholte Vernehmung bereits ver
nommener Zeugen (Art. 423) kann unter den
selben Voraussetzungen, unter welchen sie dem 
Unterrichter zustand, auch vom höheren Richter 
verfügt werden (Art. 710 Abs. 3).

Art. 708. — Enthält das Urtheil neben der durch die Berufung angefochtenen Entscheidung noch 
andere Entscheidungen- gegen welche ihrer Hlatur nach Berufung nicht zulässig isi- so 
erwächst mit der Berufung die Sache auch in letzterer Beziehung an das Berufungs
gericht, soferne die verschiedenen Entscheidungen denselben Streitpunkt oder Punkte, die 
damit in innerem Zusammenhänge siehen, betreffen.

Art. 709. — Jas Berufungsgericht wird- wo das Kesetz nicht anders vesiimmt- mit dem Kechts- 
sireite nur soweit befaßt, als die Abänderung des der Berufung unterliegenden Urtheils 
beantragt ist. G. ai. d. K. d. A. m e. 31-35. 79. 95. 99. iv s. 175. - K. d. R. in S. is. 19. iv S. 73.

1) Unter dem Devolutiveffekte der Be
rufung versteht man deren Wirkung, die Ent
scheidung des Rechtsstreites vom unteren Gerichte 
an das höhere Gericht zu ziehen.

Es läßt sich diese Wirkung unter einem dop
pelten Gesichtspunkte auffassen, nemlich indem es 
sich 1) frägt, welche Streitpunkte die Berufung 
an den höheren Richter bringe, und indem es 
sich 2) frägt, in wie weit die durch diese Streit
punkte veranlaßte Entscheidung beim höheren Richter 
bleibe, insbesondere in wie weit diesem der Voll
zug seiner Zwischenurtheile und die weitere Ent
scheidung zustehe.

Ueber die zweite Frage enthalten die Art. 
730 — 733 nähere Bestimmungen, die erste Frage 
aber ist Gegenstand der Bestimmungen der vor
stehenden beiden Artikel.

2) Art. 709 spricht als Regel aus, daß das 
Berufungsgericht mit dem Rechtsstreite nur soweit 
befaßt werde, als eine Abänderung des ange
fochtenen Urtheils beantragt sei. Soweit also ein 
Urtheil in den bei der Verhandlung gestellten 
Anträgen nicht angefochten wird, bleibt es von 
der Berufung unberührt, und steht es dem Be
rufungsgerichte nicht zu, etwas zu ändern, mögen 
auch die angefochtenen und nicht angefochtenen
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Theile der Entscheidung in noch so engem Zu
sammenhänge stehen, z. B. es sich um Theile 
der nemlichen Forderung handeln. Uebrigens liegt 
in der Anfechtung einer Entscheidung selbstver
ständlich die Anfechtung aller nicht appellablen 
Zwischenentscheidungen, worauf sie sich gründet. 
Art. 296 u. 727.

3) Diese Regel erleidet Ausnahmen, wo das 
Gesetz anders verfügt, wie dies namentlich durch 
Art. 708 geschieht.

Was dieser Artikel verfügt, ist nicht nur höchst 
sachgemäß, sondern bei dem Systeme, die Be
rufung von der Beschwerdesumme abhängig zu 
machen, geradezu nothwendig, wenn nicht durch 
Spaltung der Streitpunkte in appellable und 
nichtappellable Theile sich unvermeidliche Wider
sprüche der Urtheile und heillose Verwirrungen er
geben sollen. Zwischenentscheidungen z. B. würden 
für den einen Theil rechtskräftig, für den anderen 
nicht (Art. 296).

Der Gesetzgeber fand die Nothwendigkeit, den 
Devolutiveffekt der Berufung auf andere als die 
angefochtenen Entscheidungen auszudehnen, ge
geben unter der Voraussetzung, daß 1) diese 
anderen Entscheidungen ihrerNatur nach nicht 
appellabel seien und 2) daß sie den nemlichen 
Streitpunkt oder Punkte, welche damit in 
innerem Zusammenhänge stehen, betreffen.

4) Daß eine ihrer Natur nach nicht ap
pellable Entscheidung verlangt wird, hat seinen 
Grund darin, daß bei Entscheidung, welche durch 
Berufung oder Gegenberufung angefochten werden 
könne, es nicht nöthig war, den Parteien durch 
Ausdehnung des Devolutiveffektes zu Hilfe zu 
kommen, daß daher, wenn sie die Anfechtung 
unterlassen, es nur ihre eigene Schuld ist, falls 
Mißstände hieraus sich ergeben.

Welcher Art die nichtappellablen Entscheid
ungen seien, ist völlig gleichgiltig. Bei den 
Verhandlungen im G.A. der K. d. R., wo dieser 
Artikel erst seine jetzige weitere und sachent

sprechendere Fassung erhielt, wurde dies aus
drücklich hervorgehoben und bemerkt, es könne 
im Geiste des Gesetzes nur die Negative in 
Betracht kommen, nemlich die Thatsache, daß 
über den konnexen Punkt nicht in appellabler 
Weise erkannt worden sei, und hätten daher selbst 
Vertagungen in diesem Sinne als Entscheid
ungen zu gelten. Vgl. Vortrag des Corref. 
v. Bomhard zu Hptst. XXVII Art. 27 (S. 129 
ü. 130) und R. R. III 18 u. 19.

5) Ob innerer Zusammenhang bestehe, 
hat das Berufungsgericht frei zu würdigen und 
dabei zu beachten, daß es sich nicht bloß darum 
handelt, Widersprüche der Urtheile zu verhüten, 
d. h. den rechtlichen Zusammenhang zu be
rücksichtigen, sondern daß das Gesetz überhaupt 
alles vereinigt haben will, was ohne großen 
Schaden für die Sache sich nicht trennen läßt. 
Wenn dabei Zweifel entstehen, ob ein Punkt de- 
volvirt sei, so gibt Art. 721 das Mittel an die 
Hand, diesen zu lösen.

6) Die in Frage stehenden connexen Punkte 
erwachsen von selbst, ohne daß es einer Be
schwerde oder Anschließung bedarf, an das Be
rufungsgericht, d. h. das Recht darüber zu er
kennen, ist vom unteren Richter auf den höheren 
übergegangen und bleibt auch der Vollzug bei 
letzterem, soweit es die Grundsätze der Art. 730 
bis 733 bedingen.

Jede Partei ist befugt, Anträge auf Ab
änderung der bezüglichen Entscheidungen zu stellen; 
werden jedoch solche Anträge nicht gestellt, so 
bleiben die Verfügungen des ersten Richters in 
soweit bestehen, als auch dieser daran gebunden 
gewesen wäre, soweit nicht Art. 728 dem zweiten 
Richter weitergehende Befugnisse einräumt. Vgl. 
Bemerk, zu Art. 728 Nr. 5.

Wo der Richter von Amtswegen verfügen 
darf, wie z. B. bei der Frage der Zuständigkeit 
(Art. 265), ist selbstverständlich eine Antragstellung 
nicht nöthig.

Verfahren.

Art. 710. — ^erfahren und Urtheil in der Berufungsinstanz richten sich nach den für die Aezirks- 
gerichte geltenden Vorschriften, soweit nicht diese sich ihrer Matur nach ausschließlich auf 
den ersten Aechtszug veziehen und nicht für die Berufungsinstanz abweichende Bestimm
ungen im Gesetze getroffen stnd.

Bei den Kandetsappellationsgerichten kommen üverdies die Bestimmungen der Art. 
LIL und 526 und, soweit es stch um Wechsel oder kaufmännische Anweisungen handelt, 
die Bestimmungen der Art. 547— 550 zur Anwendung.

Soweit dem Mntergerichte die Aesugniß zusteht, die wiederholte Krheöung von Be
weisen anzuordnen, kann dies auch von dem Berufungsgerichte geschehen.

Art. 711. — Mach Anlegung der Berufung kann jede Martei verlangen, daß die in den Akten 
des Mntergerichtes öestndlichen Mrotokolle üver Beweisaufnahmen an die Herichtsschreiverei 
des Berufungsgerichts eingesendet werden. Aas Verlangen ist unter Vorlegung des


